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Aus Griinden der Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher, mannlicher oder
neutraler Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Samtliche Personenbezeich-
nungen gelten gleichermaBen fiir alle Geschlechter.
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1 Einfiihrung

Diese Empfehlungen ersetzen den ,Anhang A — Deutschland” im ,D-A-CH-Leitfaden fiir Planung und Umset-
zung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzeptes auf Untertagebaustellen”, Stand 2007, der mit der
Veroffentlichung dieser Empfehlungen zuriickgezogen wird.

Fur die in der Regel plotzlich und unerwartet eintretenden Notfille infolge von Unfallen, Branden oder
projektspezifischen Risiken ist ein Notfallmanagementkonzept zu erstellen. Als Ergebnis des Risikomanage-
ment-Prozesses sind die erforderlichen MaBnahmen zur Verhinderung des Eintrittes, Verminderung der Aus-
wirkungen sowie zur Beherrschbarkeit der vorgenannten Ereignisse festzulegen und zu beschreiben.

2 Anwendungsbereich

Die nachfolgenden DAUB-Empfehlungen dienen  Bereiche den Stand der Technik wieder, so wie es im
zur Risiko-Bewaltigung gemal Kapitel 5.2.1.3 des  §4 ,Allgemeine Grundsatze” des Arbeitsschutzgeset-
DAUB-Leitfaden fur Sicherheit und Gesundheitsschutz ~ zes gefordert wird. Das Notfallmanagement ist ein
auf Untertagebaustellen [1]. Sie helfen bei der Ermitt-  kontinuierlich ablaufendes systematisches Verfahren
lung der speziell fir Untertagebaustellen erforderli- zum zielgerichteten Umgang mit Schadensereignis-
chen SchutzmaBnahmen bei den Ereignissen Unfall  sen, das die Analyse und Bewertung sowie die Pla-
und Brand sowie bei projektspezifischen Risiken, zu ~ nung und Umsetzung von MaBnahmen, insbesondere
denen das existierende Regelwerk des Arbeitsschut-  zur Minimierung der Auswirkungen von Schadenser-
zes keine konkreten Vorgaben macht bzw. Hinweise  eignissen, beinhaltet.

gibt. Die DAUB-Empfehlungen geben damit fir diese

3 Begriffsbestimmungen/Definitionen

Alarmplan Der Alarmplan legt fest, wie ein Notruf bzw. eine Alarmierung an eine Stel-
le gelangt, die ereignisabhangig unverziglich die notwendigen MaBnahmen
veranlasst.

Auftraggeber, Bauherr (AG) Jede natiirliche oder juristische Person, in deren Auftrag Bauarbeiten ausge-
fihrt werden. Zu Bauarbeiten zdhlen im Wesentlichen die Errichtung, Ande-
rung oder der Abbruch baulicher Anlagen.

Auftragnehmer (AN) Alle am Projekt beteiligten Unternehmen und Selbststandige, die fir den Auf-
traggeber mittel- oder unmittelbar Dienstleistungen, insbesondere die Errich-
tung baulicher Anlagen, erbringen.

Bauseits Durch den AG organisatorisch und/oder finanziell zu erbringende Leistungen,
die entweder komplett zu stellen oder zu beauftragen sind.

Baustelleneinsatzleitstelle  Die Baustelleneinsatzleitstelle dient der Bau- und Einsatzleitung zur zentralen
Visualisierung, Koordinierung gegebenenfalls Steuerung aller Sicherheitsein-
richtungen der Tunnelbaustelle im Ereignisfall.

Beschiftigte Beschaftigte sind samtliche Personen, die in Wahrnehmung einer baustellen-
bezogenen Aufgabe, bzw. in Erflllung eines z. B. gesetzlichen Auftrags, die
Baustelle betreten. Dabei ist es nicht relevant, ob dies im Rahmen eines Ar-
beitsverhaltnisses oder in Ausiibung einer selbststandigen Tatigkeit erfolgt.

Besucher Jede Person, die ohne baustellenbezogene Aufgabe bzw. ohne gesetzlichen
Auftrag die Baustelle betritt.

Einsatzdienste, Alle 6ffentlichen und privaten Dienste und Einrichtungen, die bei einem Ereig-

Einsatzkrafte nis Hilfe leisten, insbesondere Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei.

November 2025 Seite 5 von 32



Empfehlungen zum Notfallmanagement auf Untertagebaustellen

G

Eintrittswahrscheinlichkeit

Ereignis

Fluchtkammer

Flucht- und Rettungswege

Fremdrettung
Gefahrdung
Notfallmanagement

Rauchschott

Restrisiko

Rettungslotse

Rettungsfahrzeug

Risiko

Haufigkeit flr das Eintreten eines bestimmten Ereignisses innerhalb eines Be-
zugszeitraumes.

Vorkommnis, das durch die Arbeit oder wahrend der Arbeit auftritt und zu
Verletzungen oder Erkrankungen flihrt oder fiihren kdnnte.

Ein Ereignis, bei dem Verletzungen oder Erkrankungen auftreten, wird mitunter
als ,Unfall” bezeichnet. Ein Ereignis, das keine Verletzung oder Erkrankung zur
Folge hat, bei dem jedoch die Méglichkeit dazu besteht, wird als ,Beinahe-Un-
fall” oder ,kritische Situation” bezeichnet.

Des Weiteren ist im Rahmen der Ereignisbewaltigung eine Unterscheidung
zwischen kalten (ohne Brand) und heiBen Ereignissen (mit Brand) vorzuneh-
men.

Ort mit temporarer Sicherheit auf einer Untertagebaustelle, in den sich die un-
ter Tage anwesenden Personen bei einem Brandereignis zurlickziehen kénnen.
Vor den Brandgasen geschiitzt, werden sie in der Fluchtkammer mit Atemluft
und anderen Uberlebenswichtigen Medien versorgt und bleiben dort, bis sie
durch Einsatzkrafte gerettet werden, oder bis sie die Fluchtkammer aus eige-
nen Kréften sicher wieder verlassen kénnen.

Eine Fluchtkammer ist kein (temporar) sicherer Bereich im Sinne dieser Emp-
fehlungen, da sie nicht jederzeit zum 6ffentlichen Verkehrsraum oder anderen
Flachen im Freien (Zielort der Rettung) verlassen werden kann.

Fluchtwege sind Verkehrswege, an die besondere Anforderungen zu stellen
sind und die der selbststandigen Flucht (Selbstrettung) aus einem mdglichen
Gefahrenbereich dienen. In der Regel werden diese zugleich von den Einsatz-
kraften als Rettungsweg benutzt, um Personen aus einem mdglichen Gefah-
renbereich zu retten.

RettungsmaBnahme, die von nichtgeféahrdeten Personen, in der Regel von Ein-
satzkraften, unternommen wird.

Ursache, die potenziell zu Verletzung oder Erkrankung fiihren kann, ohne be-
stimmte Anforderungen an deren Ausmal3 oder Eintrittswahrscheinlichkeit.

Kontinuierlich ablaufendes, systematisches Verfahren zum zielgerichteten Um-
gang mit Notféllen, das die Analyse und Bewertung von Notféllen sowie die
Planung und Umsetzung von MaBnahmen insbesondere zur Minimierung der
Auswirkungen von Notfallen beinhaltet.

Temporare oder dauerhafte Einbauten, die im Ereignisfall eine Rauchausbrei-
tung in Tunnellangsrichtung und/oder zwischen einzelnen Tunnelréhren bzw.
in verzweigten Stollensystemen verhindern.

Akzeptiertes Risiko, das nach Umsetzung der MaBnahmen zur Risikobewalti-
gung verbleibt, weil eine dauBerst geringe Eintrittswahrscheinlichkeit fiir ein Er-
eignis vorliegt, keine hinreichend wirksamen SchutzmaBnahmen bekannt sind,
oder der Aufwand fiir mégliche SchutzmaBnahmen unverhaltnismaBig hoch
ist (Risikoakzeptanzkriterien).

Besonders geschulte, ausgeristete, orts- und baustellenkundige Person, die
im Ereignisfall die Einsatzkrafte zu den untertdgigen Einsatzstellen fuhrt.

Fahrzeug der Einsatzkrafte, das zur schnelleren Erreichbarkeit des Einsatzorts,
zum Mitflihren der notwendigen Ausristung und zum Retten von verletzten
Personen dient.

Kombination aus der Eintrittswahrscheinlichkeit arbeitsbezogener gefahrbrin-
gender Ereignisse oder Expositionen und der Schwere der Verletzung oder
Erkrankung, die durch die Ereignisse oder die Expositionen hervorgerufen wer-
den kann.
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SchutzmaBBnahmen

Selbstrettung

Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator
(SiGeKo)

(Temporar) Sicherer
Bereich

Untertagebaustelle

MaBnahmen, die die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses reduzieren,
ein eingetretenes Ereignis bewaltigen und/oder das SchadensausmaB vermin-
dern.

RettungsmaBnahme, die von den gefahrdeten Personen selbst unternommen
wird, um (temporar) sichere Bereiche aus eigener Kraft zu erreichen.

Naturliche oder juristische Person, die vom Bauherrn bestellt und mit der
Durchfiihrung der in der BaustellV den Koordinatoren (nach RAB 30) zugewie-
senen Aufgaben fiir die Planungs- und/oder Ausfiihrungsphase betraut wird.

Ort, zu dem ein Flucht- oder Rettungsweg fiihrt und der wahrend der Selbst-
und Fremdrettung eine Gefahrdung durch das Notfallereignis verhindert. Der
(temporar) sichere Bereich kann, anders als bei einer Fluchtkammer, jederzeit
zum Offentlichen Verkehrsraum oder anderen Flachen im Freien (Zielort der
Rettung) verlassen werden und Einsatzkrafte haben jederzeit uneingeschrankt
Zugang.

.Sicherer Bereich” und ,temporar sicherer Bereich” werden in anderen Regel-
werken z. T. synonym verwendet und deshalb in diesem Dokument gleichge-
stellt.

Baustelle zur Erstellung unterirdischer Hohlrdaume in geschlossener Bauweise
sowie deren Ausbau, Umbau, Instandhaltung und Beseitigung. Zu Untertage-
baustellen zahlen z. B. Stollen-, Tunnel- (auch in Deckelbauweise), Kavernen-

und Schachtbaustellen sowie bemannte Rohrvortriebe und Durchpressungen.

4 Bemessungsszenarien und akzep-
tiertes Restrisiko

4.1 Bemessungsszenarien

Unabhangig vom Vortriebsverfahren sind fiir Unterta-
gebaustellen die im Folgenden genannten Szenarien
exemplarisch unter Abwagung von Ausmal3 und Ein-
trittswahrscheinlichkeit als wesentliche Bemessungss-
zenarien fiir die Auslegung der Selbst- und Fremdret-
tungsmaBnahmen zugrunde zu legen. Dabei werden
die unter Kapitel 4.2 beschriebenen Restrisiken ak-
zeptiert.

* Bemessungsszenario 1
Technische Rettung eines nicht gehfdhigen Schwer-
verletzten bei einem kalten Ereignis ohne Verrau-
chung des Tunnels

= Bemessungsszenario 2
Selbstrettung einer ortskundigen Personengruppe
mit einem Verletzten aus dem verrauchten Bereich
eines Tunnels zwischen dem Brandereignis und
dem nachstgelegenen (temporar) sicheren Bereich.
Nach dem Eintreffen der Einsatzkréfte ist eine exter-
ne Hilfeleistung lageabhangig maglich.

= Bemessungsszenario 3
Fremdrettung einer durch ein Brandereignis ein-
geschlossenen, ortskundigen Personengruppe mit
einem Verletzten aus einer Fluchtkammer bei ver-

rauchtem Tunnel innerhalb der Haltezeit der Flucht-
kammer. Der Standort der Fluchtkammer ist auf dem
Nachlaufer einer TBM bzw. 200 m von der Ortsbrust
entfernt anzunehmen.

> Anmerkung: Es wird fiir das Bemessungsszena-

rio 2 und 3 davon ausgegangen, dass eine Entste-
hungsbrandbekdmpfung stattgefunden hat, der
Brand jedoch nicht vollstdndig gel6scht werden
konnte

Insbesondere folgende Anforderungen zur Ereignis-
bewaltigung sind fur die Bemessungsszenarien zu er-
arbeiten und zu beschreiben:

Alarmierung
Rettungskette:
- Ersthelfer
- Feuerwehr
- Notarzt

Kommunikation, einschlieBlich der fir die Einsatz-
krafte

Zuganglichkeit/Transport

Rettungswege

November 2025
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Zuganglichkeit/Transport flr die Einsatzkrafte (z. B.
fuBlaufig/fahrzeuggebunden)

gegebenenfalls Transportgerate (z. B. Gleisbetrieb,
Fahrzeugbetrieb, Vertikalférderung)

gegebenenfalls Zusatzausstattung aufgrund be-
engter Verhaltnisse und/oder hoher Lasten

gegebenenfalls Zusatzausstattung und Zusatzaus-
bildung, aufbauend auf das Ausstattungs- und Aus-
bildungsniveau der Einsatzkrafte

Zusatzlich fur ein heiBes Ereignis:
- Brandvorbeugung
- Branddetektion

- Brandschutzhelfer fir Erst-/Entstehungsbrand-
bekdmpfung

- Erstbrandbekampfung

- Alarmierung der Betroffenen und der Einsatz-
krafte

- Auslegung und Bereitstellung von Atemschutz-
geraten fir die Selbstrettung, z.B. Sauerstoff-
selbstretter (SSR)

- Auslegung und Bereitstellung von Fluchtkam-
mern

- Schaffung unverrauchter
(temporar) sicherer Bereiche

Rettungswege bzw.

4.2 Akzeptiertes Restrisiko

Unter Berlicksichtigung der Eintrittswahrscheinlich-
keit und der in diesen Empfehlungen beschriebenen
MaBnahmen wird die Gleichzeitigkeit der folgenden
exemplarischen Ereignisse als Restrisiko akzeptiert:

= Brandereignis/Verrauchung mit einer nicht trans-
portfdahigen, verletzten Einzelperson ohne SSR im
verrauchten Bereich

= Brandereignis/Verrauchung in Kombination mit ei-
ner technischen Rettung, z. B. eingeklemmte Person
im verrauchten Bereich

= Brandereignis/Verrauchung und Ausfall erforder-
licher Geratetechnik zur Selbstrettung, z. B. vom
Brandereignis unabhangiger Ausfall der Fluchtkam-
mer oder Ausfall von Transporteinrichtungen trotz
ordnungsgemaBer, betriebsbereiter Vorhaltung

= Eintritt voneinander unabhangiger Ereignisse wie
z. B. Verbruch zeitgleich mit Brandereignis/Verrau-
chung

Werden Arbeiten in Druckluft ausgefihrt, sind die aus
den folgenden Randbedingungen resultierenden Re-
strisiken zu akzeptieren:

= bei einem Brand im Uberdruckbereich werden kei-
ne weiteren Personen zur Rettung/Brandbekamp-
fung in die Arbeitskammer eingeschleust

= eine technische Rettung ist im Uberdruckbereich
nur eingeschrankt moglich

= Einsatzkrafte betreten in der Regel die Abbaukam-
mer einer TBM nicht

5 Ereignisunabhangige Schutz-
maBnahmen

Nachfolgende bauzeitliche SchutzmaBnahmen sind
auf jeder Art von Untertagebaustelle zu planen, ein-
zurichten, vorzuhalten und zu betreiben, unabhan-
gig davon, was fiir ein Ereignis (Unfall, Brand oder
projektspezifischen Risiken) eintreten kann. Diese
SchutzmaBnahmen sind so lange aufrechtzuerhalten,
bis sie durch MaBnahmen und Einbauten fir den Be-
triebszustand ersetzt werden oder nicht mehr erfor-
derlich sind.

Alle Beschéftigten sind Uber die erforderlichen
SchutzmaBnahmen zu unterweisen bzw. in diese ein-
zuweisen.

5.1 Kommunikation

Ein projektspezifisches Konzept fir die Kommunika-
tionseinrichtungen ist zu erarbeiten, das den Beson-
derheiten der Baustelle, den ortlichen Gegebenhei-
ten und den Strukturen der Einsatzkrafte Rechnung
tragt. Es ist im Vorfeld und fortlaufend mit dem
Baufortschritt sicherzustellen, dass die Verfligbarkeit
notwendiger Kommunikationen im Ereignisfall unter
Berlcksichtigung der Einsatzumstande gegeben ist.
Zu diesem Zweck sollte z. B. regelmaBig die Belast-
barkeit des Mobilfunknetzes Uberprift werden sowie
vorbeugende MaBnahmen gegen Energieausfall und
zum Schutz gegen mechanische und thermische Ein-
wirkung getroffen werden.

Im gesamten Tunnelbauwerk und auf der einge-
setzten Maschinentechnik im Tunnel (z. B. TBM, Schal-
wagen) ist eine flachendeckende schnurlose Kommu-
nikation sicherzustellen. Sinnvollerweise sollte die
Kommunikation mit marktiblichen Mobiltelefonen
maoglich sein. Als redundantes Kommunikationssys-
tem sollte ein ortsfestes, kabelgebundenes System
zum Einsatz kommen. Diese stationdren Kommuni-
kationseinrichtungen sind zur Sicherstellung einer
schnellen Erreichbarkeit in einem Maximalabstand
von 300 m anzuordnen. Neben der Anordnung in den
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Arbeitsbereichen, sind die stationdaren Kommunikati-
onseinrichtungen bevorzugt an Kreuzungspunkten
(z. B. Querschlage) sowie an Positionen zu platzieren,
wo planmaBig auch Ldschwasser- und Stromentnah-
mestellen angeordnet sind. Ausnahmen ergeben sich
z. B. in Kavernen und unterirdischen Haltestellen, die
in kurzen Abstanden Kreuzungspunkte haben. Hier ist
ein sinnvolles Raster zu wahlen. Die stationdren Kom-
munikationseinrichtungen sind eindeutig zu kenn-
zeichnen, zu beleuchten und mit einheitlichen Infor-
mationen (genaue Standortbezeichnung, 5-W-Fragen,
aktuelles Rufnummernverzeichnis etc.) auszustatten.

Die Redundanz der beiden Systeme dient dazuy,
dass z. B. bei einem Ausfall einer Sendestation oder
bei einem Kabelschaden die Funktionsfahigkeit eines
Systems gewabhrleistet wird. Die gewadhlten Systeme
sind so einzurichten, dass bei einer Stérung oder ei-
nem Ausfall die Bauleitung unverziiglich automatisch
informiert wird.

Es ist im Rahmen des Alarmplans festzulegen, wie
ein Notruf bzw. eine Alarmierung von Untertage an
eine baustelleninterne Stelle (z. B. Bauleitung, Bau-
stelleneinsatzleitstelle) oder an eine externe Stelle
(z. B. offentlicher Rettungsdienst, Feuerwehr) gelangt,
die dann unverziglich die notwendigen MaBnahmen
veranlassen.

Die Kommunikationsmittel fiir die Fremdrettung
(z. B. Betriebsfunk mit eigenem Kanal und Funkge-
rat oder gegebenenfalls BOS-Funk) sind im Rahmen
der Planungsphase mit den 6rtlich zustédndigen Ein-
satzdiensten abzustimmen und wahrend der Ausfiih-
rungsphase vorzuhalten. Die baustellenseitige Instal-
lation, die notwendige laufende vortriebsbegleitende
Erweiterung sowie die damit verbundene Priifung der
Funktionsbereitschaft von BOS-Funk auf Tunnelbau-
stellen kdnnen problematisch sein. Insbesondere eine
unzureichende Reichweite der Funktechnik, aber auch
erforderliche standig fortzuschreibende Genehmi-
gungsprozesse oder fehlende Berechtigung des Bau-
stellenpersonals zur Teilnahme am BOS-Funk kdnnen
zu Problemen fiihren. Da im Bau befindliche Tunnel
nicht wie in den Normen und Richtlinien gefordert
vor der Installation eingemessen werden konnen, ist
der Einbau von BOS-Funkanlagen gegebenenfalls nur
mit Sondergenehmigungen mdglich. Soll trotz der
aufgezeigten Probleme eine BOS-Funkanlage in der
Bauphase installiert werden, so sind die Antrédge und
Genehmigungen zwingend vorab durch den Auftrag-
geber zu stellen bzw. einzuholen.

Aufgrund der aufgezeigten formalen Probleme
sowie der Unsicherheiten hinsichtlich der Betriebsbe-
reitschaft, ist als Kommunikationsmittel fir die Frem-
drettung der Einsatz eines alternativen Funksystems
(Betriebsfunk) zu bevorzugen.

5.2 Alarmierung

Eine sofortige Alarmierung ist im Ereignisfall die
Grundvoraussetzung fiir die Selbstrettung der Be-
schaftigten sowie ein schnelles Eintreffen der Einsatz-
krafte. Alarmeinrichtungen sind so zu installieren und
zu unterhalten, dass diese von jeder Person umgehend
wahrgenommen oder ausgeldst werden kdnnen. Die
Alarmierung hat optisch und akustisch (2-Sinne-Prin-
zip z. B. mit Sirene und Blitzleuchte) zu erfolgen. Die
Signalgebung muss eindeutig zuordenbar sein und
Personen dazu auffordern, den betroffenen Bereich
umgehend zu verlassen bzw. den Tunnel nicht mehr
zu betreten. Verantwortliche Personen (z. B. Baulei-
tung) auBerhalb des Tunnels missen automatisch mit
alarmiert werden.

5.3 Zugangskontrolle/Personenerfas-
sung

Die Anforderungen an die Zugangskontrolle zur Bau-
stelle selbst und zum untertdgigen Arbeitsbereich
sind festzulegen. Die Personenerfassung muss zu je-
der Zeit sichere Auskunft dariiber geben kénnen, wie
viele Personen sich gerade im untertdgigen Arbeits-
bereich der Baustelle aufhalten.

Im Ereignisfall muss sie dariiber hinaus ab einer
Vortriebsldange von ca. 500 m oder bei verzweigten
Bauwerksstrukturen die Informationen liefern, in wel-
chen Bereichen sich die Personen befinden. Diese zu-
satzliche Anforderung ist nur durch digitale Systeme
zu erfillen.

Um ein zielgerichtetes Vorgehen der Einsatzkrafte
im Ereignisfall sicherzustellen, ist eine Zonenlange von
300 m bis 500 m einzuhalten. Ferner ist der Aufenthalt
in Fluchtkammern zu erfassen. Bei Untertagebaustel-
len mit mehreren Zu- und Ausgangen (z. B. Portale,
Notausgange, Querschlage, Schachte, Nachbarbaulo-
se) ist sicherzustellen, dass eine lickenlose Erfassung
aller Personen, die den untertagigen Arbeitsbereich
betreten oder verlassen, erfolgt und stets aktuell vi-
sualisiert wird.

Bei digitalen Personenerfassungssystemen sind
auch fir die Einsatzkréfte Erfassungsmedien (z.B.
Tags) in ausreichender Anzahl vorzuhalten.

Zur Feststellung der Vollzdhligkeit sind Sammel-
stellen einzurichten, an denen sich alle gefliichteten
Personen einfinden, um diese mit der Personenerfas-
sung abzugleichen.

Erfassungsmedien mussen vor dem Zutritt ins Bau-
werk durch geeignete MaBnahmen eigenstandig auf
Funktionsfahigkeit gepriift werden kénnen. Um die
Funktion zu gewahrleisten, sollten die Erfassungsme-
dien Uber eine lange Batterielaufzeit verfligen und fir
den rauen Baustelleneinsatz geeignet sein.
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5.4 Erste Hilfe

Alle zur Ersten Hilfe und zur Rettung aus Gefahr er-
forderlichen Einrichtungen und Sachmittel sowie
das erforderliche Personal (z. B. Ersthelfer, Betriebs-
sanitater) sind in Abstimmung mit den Projektbetei-
ligten und den ortlichen Einsatzdiensten im Vorfeld
projektspezifisch zu ermitteln und festzulegen. Hier-
bei sind baustellenspezifische Gegebenheiten und
Gefahren besonders zu bericksichtigen. Aufgrund
der fir Untertagebaustellen zum Teil deutlich verlan-
gerten Zeiten zur Herstellung der Einsatzbereitschaft
der Einsatzkréfte sollten Uber die Mindestanzahl der
Ersthelfer (gem. DGUV Vorschrift 1) hinaus mdglichst
alle regelmaBig unter Tage beschaftigten Personen
als Ersthelfer ausgebildet sein.

5.5 Flucht- und Rettungswege

Die Flucht- und Rettungswege sind projektspezi-
fisch zu planen und dem Baufortschritt kontinuierlich
anzupassen. Samtliche Flucht- und Rettungswege,
Uber wie unter Tage, sind deutlich zu kennzeichnen,
mussen stets in voller Breite sicher begehbar und
ausreichend beleuchtet sein sowie von Brandlasten
freigehalten werden. Folgende Kennzeichnung ist
mindestens erforderlich:

= Stationierung in Tunnelldngsrichtung/Vortriebsrich-
tung mit einem Maximalabstand von 50 m unter
Angabe der Entfernung zum Portal (Tunnelmeter)
sowie zusatzlich an Querschlagen und Sicherheits-
einrichtungen. In Anlehnung an DIN 4066 sind die
Schilder mit schwarzer Schrift auf weiBem Grund
und rotem Rand auszufiihren.

= An Querschlagen, Verzweigungen sind griine Ret-
tungszeichen nach ISO 7010 (h/b = 300/600 mm)
zu verwenden, die auch unter Sicherheitsbeleuch-
tung erkennbar bleiben.

= An Querschlagen, Ausgangen oder Zugangen zu
(temporér) sicheren Bereichen und Fluchtkammern
ist zusatzlich zum Rettungszeichen eine griine Be-
leuchtung zu installieren.

Zur Risikominimierung sollten Querschldge, Flucht-
stollen oder Notausstiege frithestméglich dem Vor-

Tabelle 1 Allgemeinbeleuchtung ftir den normalen
Baubetrieb (gem. ASR 3.4)

Verkehrswege 20 Lux
Arbeitsplatze

(z. B. Ausbruch, Laden, Sichern) 100 Lux
Anspruchsvolle Tatigkeiten 20 s

(z. B. Abdichtung)

trieb folgend erstellt werden. Dies dient der Ver-
kiirzung der Flucht- und Rettungswege sowie der
Schaffung von (temporar) sicheren Bereichen.

5.6 Beleuchtung

Bei der Beleuchtung einer Untertagebaustelle ist zwi-
schen der Allgemeinbeleuchtung und der Sicherheits-
beleuchtung zu unterscheiden. Diese miissen die in
Tabelle 1 und Tabelle 2 genannten Mindestanforde-
rungen erfiillen.

Sicherheitseinrichtungen und Gefahrstellen sind
auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung perma-
nent mit Leuchten nach folgendem Farbschema deut-
lich sichtbar zu kennzeichnen:

= Notruf- und Alarmierungseinrichtungen: galb
= Rettungswege: griin
= Ldschwasserentnahmestellen: blau

= Fluchtkammern: Blitzlampe/Blinklicht fiir den Ereig-
nisfall (entsprechend DAUB-Empfehlungen fiir den
Einsatz von Fluchtkammern auf Untertagebaustel-
len, Ziffer 3.10) griin, zusatzlich bei Bedarf Positi-
onslampen analog zum Rettungsweg griin

= Gefahrstellen (z. B. Trafos, Sprengmittellager): rot

= Die Leuchten mussen im jeweiligen Nahbereich von
jeder begehbaren Stelle im Tunnelquerschnitt aus
erkennbar sein.

5.7 Notstromversorgung

Es ist zu ermitteln und festzulegen, welche Einrich-
tungen, Maschinen und Anlagen im Ereignisfall zur
Ermdglichung einer Selbst- oder Fremdrettung oder
zur Vermeidung von anderen kritischen Situationen
mit einer autarken Notstromversorgung ausgestattet
sein missen. Insbesondere sind hier zu nennen:

= Beleuchtung
= Kommunikation
= Branddetektions- und Alarmierungsanlage

= Loschsysteme inklusive gegebenenfalls erforderlicher
Druckerhdhungsanlage zur Léschwasserversorgung

Tabelle 2 Sicherheitsbeleuchtung bei Ausfall der
Allgemeinbeleuchtung (gem. ASR 3.4)
min. 1 Lux fur die Dauer einer

sicheren Flucht, mindestens
jedoch 1 Std.

15 Lux (fur die Dauer der
Gefahrdung)

Flucht- und
Rettungswege

Arbeitsplatze
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Fluchtkammern

= Personenerfassung

= Bellftung

= erforderliche Hebeeinrichtungen (Krane, Aufzlige)

= Anlagen z. B. zur Aufrechterhaltung des Stiitzdrucks
bei TBM, Drucklufthaltung

= Baustelleneinsatzleitstelle

Aber auch der Ausfall von Pumpen bei einem Was-
sereinbruch oder der Ausfall der Einrichtung zur Per-
sonenbeférderung (Aufzug, Schachtwinde) bei einem
Brand sowie der Ausfall der Druckluftversorgung bei
Arbeiten in Druckluft kann zu den eingangs genann-
ten, kritischen Situationen fithren. Daher ist die Not-
wendigkeit hinsichtlich der Notstromversorgung im-
mer projektspezifisch zu prifen.

5.8 Funktionserhalt

Dort, wo die Notstromversorgung Uber ein Kabel ein-
gespeist wird, ist projektspezifisch zu prifen, welche
MaBnahmen zum Funktionserhalt des Kabels not-
wendig und mdglich sind. Das kann z. B. durch eine
geschiitzte Verlegung (mechanisch, thermisch) oder
durch ein Kabel mit Funktionserhalt oder durch &rtlich
getrennte Verlegung erreicht werden.

Dies gilt analog fiir andere Versorgungsleitungen
sicherheitstechnisch wichtiger Einrichtungen, wie z. B.
Glasfaser-, Loschwasser- oder Druckluftleitungen.
Glasfaser- und Datenkabelnetze kdnnen z.B. auch
Uber geeignete Funkldsungen redundant ausgelegt
werden.

5.9 Fremdrettung

5.9.1 Allgemeines

Die Fremdrettung auf Untertagebaustellen kann in der
Regel durch die offentlichen Einsatzdienste im Rah-
men ihrer gesetzlichen Aufgaben erfolgen. Eine Tun-
nelwehr gemaB Anhang 3 ist nur erforderlich, wenn
die Leistungsfahigkeit der Feuerwehr fiir die in diesem
Papier beschriebenen Anforderungen und Rahmen-
bedingungen auch nicht durch ergdnzende MaBnah-
men (z. B. Ausbildung, Ausstattung und personelle
Unterstiitzung) auf das erforderliche MaB3 gebracht
werden kann. Fir die diesbeziigliche Abstimmung ist
den Einsatzdiensten das Notfallmanagementkonzept
einschlieBlich der geplanten Bauabldufe sowie eine
Beschreibung der eingesetzten Verfahren vorzulegen.
Das Erfordernis einer Tunnelwehr ist bereits in der Pla-
nungsphase vor der Ausschreibung zwischen dem AG
und den Einsatzdiensten abschlieBend zu klaren. Das
Ergebnis dieser Klarung muss in der Ausschreibung/
Baubeschreibung eindeutig beschrieben sein.

Das Notfallmanagementkonzept muss die regional
unterschiedliche Leistungsfahigkeit der Einsatzdiens-
te beriicksichtigen und ist friihzeitig sowie fortlaufend
mit den ortlich zustdndigen Brandschutzdienststellen
abzustimmen (siehe Kapitel 4.1 und Kapitel 5.2.3.2 des
DAUB-Leitfaden fur Sicherheit und Gesundheitsschutz
auf Untertagebaustellen [1]).

Die erschwerten Einsatzbedingungen auf Unterta-
gebaustellen flihren dazu, dass bei der Fremdrettung
nicht die gleiche Geschwindigkeit und Qualitat wie
bei einer Rettung aus Gebauden oder bei Unfillen im
StraBenverkehr erreicht wird. Auch Einsatzgrenzen der
Einsatzkrafte werden friher erreicht als bei in Betrieb
befindlichen Bauwerken. Diese Tatsachen sind im Not-
fallmanagementkonzept zu berlicksichtigen. Quanti-
tative Leistungsanforderungen an Einsatzdienste, wie
zum Beispiel die Zeit zum Erreichen einer Einsatzstelle
im Tunnel, die Uber rechtliche Vorgaben (z. B. Feuer-
wehrgesetze der Lander) hinausgehen, sollen nicht
festgelegt werden.

In manchen Bereichen ist eine Fremdrettung durch
Einsatzdienste nicht sinnvoll maoglich, wie beispiels-
weise aus der druckbeaufschlagten Abbaukammer ei-
ner TBM. Im Notfallmanagementkonzept ist eindeutig
darauf hinzuweisen.

Unter Heranziehung der im Kapitel 4.1 beschrie-
benen Bemessungsszenarien sind Notfallszenarien fiir
Falle zu entwickeln, die nicht mit erster und erweiterter
Loschhilfe bzw. Selbstrettung bewaltigbar sind. Not-
fallszenarien sind mit den Brandschutzdienststellen
abzustimmen und bei Erfordernis an die Gegebenhei-
ten anzupassen. Szenarien, die dem reinen Sachschutz
dienen sind in diesem Prozess nicht relevant.

Da sich die Einsatzbedingungen in Untertagebau-
stellen vom Ublichen Einsatzspektrum der Einsatz-
dienste unterscheiden, sind sie in aller Regel nicht
vollstandig fur Einsatze auf Tunnelbaustellen einge-
richtet und missen dies nach der Feuerwehrbedarfs-
planung flr solche temporaren Einrichtungen auch
nicht sein. Die zusatzlich notwendigen Ausbildungs-
maBnahmen und zusatzlich notwendige Ausstattung
sind mit der ortlich zustandigen Brandschutzdienst-
stelle abzustimmen und die Finanzierung/Bereitstel-
lung bauseits zu regeln.

5.9.2 Technische SchutzmaBnahmen - Erschlie-
Bung/Zuganglichkeit

Im Einvernehmen mit der &rtlich zustandigen Brand-
schutzdienststelle sind ausreichende Zu- und Ab-
fahrtsmoglichkeiten sowie Bewegungsflachen fir die
Einsatzdienste herzustellen und benutzbar zu halten.
Die Zufahrten und Bewegungsflachen sind auch im
Winter benutzbar zu halten und von Schnee zu rdu-
men.

Falls der Einsatz eines Rettungshubschraubers fir
notwendig erachtet wird (z. B. sehr abgelegene Bau-
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stelle), sind Landemdglichkeiten in der Nadhe auszu-
weisen.

Sofern die Untertagebaustelle Uber einen Start-
schacht oder eine Baugrube erschlossen wird, miis-
sen Feuerwehrflichen im Schwenkbereich eines
Krans liegen. Der Kran muss mit einem Personenauf-
nahmemittel zur Rettung einer liegenden Person in
Begleitung einer betreuenden Einsatzkraft geeignet
sein. Alternativ kann ein Personen- und Lastenaufzug
vorgesehen werden, der die Rettung einer liegenden
Person mit Begleitung sowie den Geratetransport fir
die Einsatzdienste ermdglicht.

Zur Planung des Platzbedarfs furr die Rettungsfahr-
zeuge im untertdgigen Bereich siehe Kapitel 5.9.3.

Bei Bedarf sind in Abstimmung mit der &rtlich
zustandigen Brandschutzdienststelle eindeutige Lot-
senpunkte (gegebenenfalls auch los- oder baustel-
lenGibergreifend nummeriert) festzulegen und zu
kennzeichnen. Bauseits mussen ortskundige Lotsen
gestellt werden, die die Einsatzkrafte an dem bei der
Alarmierung gemeldeten Lotsenpunkt erwarten und
zur Einsatzstelle fihren.

Die GroBe und Ausstattung der im Ereignisfall zu
besetzenden Baustelleneinsatzleitstelle ist im Rah-
men der Erarbeitung des Notfallmanagementkonzep-
tes zu ermitteln. Die Baustelleneinsatzleitstelle dient
der Bau- und Einsatzleitung zur zentralen Visualisie-
rung, Koordinierung und gegebenenfalls Steuerung
der Sicherheitseinrichtungen der Tunnelbaustelle im
Ereignisfall. Die Stromversorgung ist auch bei einem
Stromausfall sicherzustellen. Folgende Informationen
sind anzuzeigen, sofern diese nach dem Notfallma-
nagementkonzept vorgesehen sind:

= Alarmierungs- und Branddetektionssystem
= Auslésung von Loschsystemen

= Personenerfassungssystem

= Kommunikationssysteme

= Stand der (Vortriebs-)Arbeiten

= Fluchtwegsituation

= Bellftungssystem

= Status der Rauchschotts, sofern zentral eingebun-
den

= Videoliberwachung
= Verkehrssituation unter Tage

= Gasmesseinrichtungen (z. B. Methan)

Weitere Steuerungs- bzw. Anzeigemdglichkeiten
kdnnen projektabhangig hinzukommen und sind mit
der Brandschutzdienststelle abzustimmen.

Fur den Einsatzfall ist ein funktionsfahig ausge-
risteter Kommunikationsraum fiir die Einsatz- und

Lagefiihrung einzurichten, der mindestens Platz fiir 6
Personen bietet. Es ist zu priifen, ob der Kommunika-
tionsraum in der Baustelleneinsatzleitstelle integriert
werden kann.

Die erforderliche L&schwasserversorgung ist pro-
jektspezifisch fir jede Baustelleneinrichtungsflache
zu ermitteln und mit der zustandigen Brandschutz-
dienststelle abzustimmen. Sofern die L&schwasser-
menge nicht Uber die 6ffentliche Loschwasserversor-
gung sichergestellt wird, ist diese zu bevorraten. In
Abhangigkeit von den vorhandenen Brandlasten ist
fur groBere Baustelleneinrichtungsflachen mit einem
Loschwasserbedarf von mindestens 800 |/min Uber
einen Zeitraum von 120 Minuten zu planen.

Bei Schachten/Baugruben kann abhangig von der
Tiefe, in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle
eine Loschwasserleitung mit lokalen Entnahmestel-
le(n) im Schacht bzw. der Baugrube erforderlich sein.

Die Loschwasserversorgung der Baustelleneinrich-
tungsflache kann auch zur Einspeisung der Léschwas-
serentnahmestellen im Tunnel (siehe Kapitel 6.8.2)
verwendet werden.

5.9.3 Technische SchutzmaBnahmen fiir/in unter-
tagige/n Arbeitsbereiche/n

Zur erfolgreichen Durchfiihrung einer Fremdrettung
ist es notwendig, eine entsprechende technische Aus-
stattung vorzuhalten. Dazu ist eine Abstimmung mit
der Brandschutzdienststelle erforderlich. Erforderli-
che tunnelspezifische Ausstattungen sind bauseits zu
stellen. Sofern diese durch den AN gestellt werden
sollen, sind diese im Bauvertrag durch entsprechen-
de Leistungspositionen zu beschreiben. Bedarfswei-
se loslibergreifende technische MaBnahmen sind so
auszulegen, dass sie untereinander kompatibel sind.

Fur die Einsatzdienste muss eine Funkkommuni-
kation unter Tage und zur Einsatzleitung Uber Tage
maoglich sein. Das zu verwendende System ist mit
den Einsatzdiensten abzustimmen (siehe auch Ka-
pitel 5.1). Der Bedarf der Einsatzdienste ist dabei zu
beriicksichtigen und gegebenenfalls sind geeignete
Kommunikationsmittel bauseits vorzuhalten.

Zur schnelleren Erreichbarkeit der Einsatzstelle,
zum Mitfihren der notwendigen Ausristung und
zum Retten von verletzten Personen ist fir die Ein-
satzkrafte ein einsatzbereites Rettungsfahrzeug vor-
zuhalten. Nachfolgende Anforderungen sind dabei zu
bericksichtigen:

= Der Fahrer muss bauseits gestellt werden und bei
Erfordernis grundsatzlich mit dem gleichen Atem-
schutzgerat wie die Einsatzkrafte ausgeriistet sein.

= Das Rettungsfahrzeug ist mit einer Warmebildka-
mera zur Uberwachung des Bereichs vor dem Ret-
tungsfahrzeug auszustatten.
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= Die konzeptionell vorgesehene Anzahl an Einsatz-
kraften muss sicher transportiert werden kénnen.

= Die gegebenenfalls erforderliche Gerateausstattung
auf dem Rettungsfahrzeug ist mit den Einsatzdiens-
ten abzustimmen.

= Der schonende Transport von liegenden Verletzten
mit einer Begleitperson muss maoglich sein.

= Auf dem Rettungsfahrzeug muss eine Transportfla-
che fiir Gerate/Material der Feuerwehr vorhanden
sein. Dabei ist die Mdglichkeit einer Beladung mit-
tels Baustellenkran sicherzustellen.

Zusatzlich ist ein zweites Fahrzeug ohne Gerateaus-
stattung mit Fahrer fir die Ablésung von Einsatzkraf-
ten oder den Abtransport von Verletzten vorzusehen.

Der fir die Vorhaltung der Rettungsfahrzeuge und
deren Einsatz erforderliche Platzbedarf ist zusatzlich
zu den baubetrieblich notwendigen Flachen bereits
bei der Planung zu berticksichtigen.

In Abhangigkeit von den Szenarien, der einge-
setzten Logistik (gummibereift oder gleisgebunden),
der Fahrbahnbeschaffenheit und den vorhandenen
Platzverhaltnissen kann geprift werden, ob alternativ
Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr als Rettungsfahrzeu-
ge einsetzbar sind. Dieses muss mit der Brandschutz-
dienststelle im Vorfeld abgestimmt werden.

Bei einer Vortriebsldange von insgesamt weniger
als ca. 300 bis 500 m kénnen in Abstimmung mit der
Brandschutzdienststelle auch einfache Transportmit-
tel ohne eigenen Antrieb (z. B. Rettungsloren, Draisi-
nen, Handwagen) statt eines Rettungsfahrzeugs vor-
gesehen werden.

Im Ereignisfall ist der Fahrweg von sonstigen Fahr-
zeugen zu raumen, so dass die Anfahrt des Rettungs-
fahrzeugs nicht blockiert wird.

Eine fest installierte Mdglichkeit zur Stroment-
nahme ist in Abhdngigkeit vom erforderlichen, ab-
gestimmten Gerateeinsatz alle 100 m zu installieren.
Alternative Ldsungen (z. B. akkubetriebene Gerate)
sind nach Absprache mit der Brandschutzdienststelle
denkbar.

Eine Mdglichkeit zur Stromabschaltung im Tun-
nel im Ereignisfall muss von Uber Tage gegeben sein.
Wichtige sicherheitstechnische Einrichtungen bleiben
hiervon unberiihrt. Die endgiiltige technische Losung
ist mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen.

5.9.4 Organisatorische SchutzmaBnahmen

Uber die Dauer der BaumaBnahme ist ein Verantwort-
licher mit Entscheidungskompetenz (z. B. Bauleitung)
fir die Koordination der Rettung auf der Baustelle
zu benennen. Er ist flir die erste Einsatzkoordination
entsprechend den erstellten Notfallplanen und fiir die
Information Uber alle unter Tage laufenden Arbeitsbe-
reiche verantwortlich.

Zum effizienten Einsatz der Einsatzkréfte ist bau-
seits ein deutschsprachiger, ortskundiger, atem-
schutztauglicher Rettungslotse zu stellen, der im Er-
eignisfall die Einsatzkrafte zur Einsatzstelle begleitet.
Als Rettungslotsen sind Personen, in der Regel Mit-
arbeiter des AN, einzusetzen, die sich im Ereignisfall
planmaBig auBerhalb des Tunnels aufhalten. Sie die-
nen den Einsatzkraften als Kontaktpersonen und ver-
fugen Uber die erforderlichen Kenntnisse in der Zu-
sammenarbeit mit den Einsatzkraften. Die Anzahl der
gleichzeitig erforderlichen Rettungslotsen ist mit der
Brandschutzdienststelle abzustimmen. Rettungslot-
sen diirfen gleichzeitig auch Fahrer des Rettungsfahr-
zeuges sein. Eine feuerwehrtechnische Qualifikation
ist dafiir nicht erforderlich.

Im Einzelfall kann beispielsweise bei Ubersichtli-
chen Baustellen und/oder geringen Vortriebslangen
in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle auf
Rettungslotsen verzichtet werden.

In Abstimmung mit der Brandschutzdienststel-
le sind bauseits Feuerwehrplane mit einsatztaktisch
relevanten Informationen, wie z. B. Loschwasserent-
nahmestellen oder Sprengmittellager, als besonderer
Gefahrenbereich zu erstellen. Sie dienen der Einsatz-
leitung und den Einsatzkraften zur raschen Orientie-
rung innerhalb und auBerhalb der Baustelle. Diese
Plane missen nicht der DIN 14095 entsprechen.

Begehungen der Untertagebaustelle sind den Ein-
satzdiensten grundséatzlich jederzeit zu ermdglichen
und sind in der Regel nicht mit einem Stillstand der
Baustelle verbunden.

Art und Umfang von erforderlichen Ubungen wie
z. B. Personenrdumungs-, Rettungs- und Ldschibun-
gen sind moglichst friihzeitig gemeinsam mit dem
Bauherrn, dem AN und den Einsatzdiensten abzu-
stimmen. Eventuell anfallende Kosten fir die Durch-
fihrung der Ubungen sowie die Aufwendungen der
Einsatzdienste sind bauseits zu tragen. Nach Erfor-
dernis sind daflr im Bauvertrag entsprechende Leis-
tungspositionen vorzusehen.

6 SchutzmaBnahmen fiir das
Ereignis Brand im untertagigen
Arbeitsbereich

Im Rahmen des Risikomanagementprozesses sind
die erforderlichen SchutzmaBnahmen zur Verhinde-
rung, Beherrschbarkeit sowie zur Minimierung der
Auswirkungen von Brandereignissen im Bereich der
Untertagebaustelle zu ermitteln. Nachfolgend wer-
den zunachst unabhangig vom eingesetzten Vor-
triebsverfahren die MaBnahmen zur Vermeidung
einer Brandentstehung/Brandausbreitung, zur Entste-
hungsbrandbekdampfung, zur Selbstrettung sowie zur
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Ermdglichung einer Fremdrettung beschrieben. Diese
SchutzmaBnahmen sind so lange aufrechtzuerhalten,
bis sie durch MaBnahmen und Einbauten fir den Be-
triebszustand ersetzt werden, oder nicht mehr erfor-
derlich sind.

Die erforderlichen MaBnahmen sind in die jewei-
ligen Unterpunkte des Notfallmanagementkonzep-
tes fiir Brandschutz sowie fiir Flucht und Rettung zu
Ubernehmen.

Grundsatzlich steigt das Risiko mit zunehmender
Entfernung und abnehmendem Tunnelquerschnitt.
Bei Entfernungen von mehr als ca. 2.000 m bis zu ei-
nem (temporar) sicheren Bereich ist bei der Erarbei-
tung des Notfallmanagementkonzeptes zu priifen, ob
Uber die vorliegenden Empfehlungen hinaus zusatzli-
che MaBnahmen erforderlich sind.

Alle Beschéftigten sind Uber die erforderlichen
SchutzmaBnahmen zu unterweisen bzw. in diese ein-
zuweisen.

6.1 Vermeidung einer Brandentstehung/
Brandausbreitung

Bereits die Auswahl der Arbeitsverfahren sowie die
Planung der Arbeitsabldufe muss die Verhinderung
von Entstehungsbranden bzw. die Beschrankung der
Brandausbreitung zum Ziel haben. Hierbei ist unter
anderem Folgendes kritisch zu prifen:

= verwendete Arbeitsstoffe und Arbeitsmittel (Brand-
last)

= verwendete Betriebsstoffe von Maschinen, Fahrzeu-
gen und Arbeitsmitteln (Brandentstehung)

= zeitliche und rdumliche Entflechtung des Einsatzes
groBer Brandlasten

= zeitliche und raumliche Entflechtung von Arbeiten
mit erhdhter Brandgefahr

= Uberwachung groBer Brandlasten und potenzieller
Zindquellen

= Tatigkeiten mit erhdhter Brandgefahr (z. B. HeiBar-
beiten)

6.1.1 Brandlasten und Ziindquellen

Brandlasten und Zindquellen sind unter Einbezie-
hung/Planung von Arbeitsabldufen zu ermitteln und
zu minimieren. Zur Erreichung dieses Ziels sind unter
anderem folgende Punkte zu beachten:

= Einsatz und Gestaltung von Maschinen, Fahrzeugen

und Arbeitsmitteln inklusive der verwendeten Be-
triebsstoffe

= Verbot von Verbrennungsmotoren, die mit Treib-
stoffen wie Benzin- und Flissiggas betrieben wer-
den, die einen niedrigen Flammpunkt haben

= Auswahl der Arbeitsverfahren

= Prifung der Substitution leicht entflammbarer Ar-
beitsstoffe und Materialien

= Einsatz mdglichst nicht brennbarer oder schwer
entflammbarer Arbeitsstoffe und Materialien

= Umsetzung der Vorgaben der Sicherheitsdatenblat-
ter

= Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle
= Verwendung von Sicherheitsabfallbehaltern

= Unverzlgliche Entfernung baubedingt anfallender
Abfalle und Riickstéande

Grundsatzlich ist die Lagerung brennbarer Stoffe un-
ter Tage auf ein betrieblich erforderliches Minimum
zu berenzen.

6.1.2 Brandausbreitung
Damit es zu keiner Ausbreitung eines Brands in Tun-
nellangsrichtung kommen kann, muss das fur die
Herstellung von Lutten verwendete Material schwe-
rentflammbar (z. B. Baustoffklasse B1 gem. DIN 4102
Teil 1) und selbstverléschend sein, so dass dieses nach
dem Entfernen der Zindquelle selbststandig ver-
|8scht. Gleiches gilt fiir die unter Tage verwendeten
Forderbander, die den Anforderungen der EN 14973
entsprechen missen.

Laufstege, Podeste, Handldufe etc. vom Portal bis
in die jeweiligen Arbeitsbereiche sind grundsatzlich
mit nichtbrennbaren Materialien auszufihren.

6.1.3 Branddetektion

Bereiche mit erhdhter Brandgefahr, in denen Beschaf-
tigte nicht permanent anwesend sind (z. B. Werk-
statten, Tankstellen, Trafostationen, Hydraulikstation,
Lagerbereiche in Abhangigkeit vom vorgehaltenen
Material, gegebenenfalls Abstellflaichen fir Fahrzeu-
ge und Maschinen), sind je nach Erfordernis mit einem
geeigneten Detektionssystem (z. B. Branddetektion
durch vernetzte Brandmelder) auszustatten, das eine
Alarmierung gem. Kapitel 5.2 auslost.

6.2 Bekdampfung Entstehungsbrand

Um eine schnelle Bekdmpfung eines Entstehungs-
brands zu gewahrleisten, sind in Arbeitsbereichen mit
erhdhter Brandgefahr (z. B. Werkstatten, Tankstellen,
Trafostationen, Hydraulikstation, Lagerbereiche in Ab-
hangigkeit vom vorgehaltenen brennbaren Material)
sowie bei Arbeiten mit einer Brandgefahrdung (z. B.
Schweif3en, Brennschneiden) geeignete Feuerldscher,
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Ldscheinrichtungen sowie im Bedarfsfall eine Brand-
wache vorzuhalten.

Alle selbstfahrenden Arbeitsmittel (Baumaschi-
nen, Fahrzeuge etc.) sind mit einem Feuerldscher mit
mindestens 6 Loschmitteleinheiten auszustatten. Die
Verwendung von Pulverldschern unter Tage wird nicht
empfohlen. Selbstfahrende Arbeitsmittel sind unter
anderem:

= Kraftfahrzeuge im Sinne der StVZO, unabhéngig
von einer StraBenzulassung

= Alle motorbetriebenen Arbeitsmittel mit Ketten
oder Raderantrieb, egal ob schienengebunden oder
gummibereift (dazu zahlen auch sogenannte Multi-
Service-Vehicle, MSV)

Selbstfahrende Arbeitsmittel mit Dieselantrieb und
einem Gesamtgewicht UGber 3,5 t sind mit einer inte-
grierten, das heiBt bordfesten Ldschanlage auszuris-
ten. Diese sollte grundsatzlich selbsttatig und manuell
auslésend sein, wobei eine rein manuelle Ausldsung
sinnvoll sein kann, wenn verfahrensspezifische Rand-
bedingungen (z. B. Staubbelastung bei Sprengvor-
trieb) automatische Fehlausldsungen verursachen
kdnnen.

Von der Pflicht zur Ausriistung selbstfahrender
Arbeitsmittel mit einer bordfesten Loschanlage darf
abgewichen werden, wenn fir zeitweise angemietete
Maschinen wie z. B. Hebeblhnen durch eine Gefahr-
dungsbeurteilung nachgewiesen wird, dass mit kom-
pensierenden MaBnahmen (z. B. Betrieb nur unter
Aufsicht einer Person mit der Qualifizierung als Brand-
schutzhelfer) das Risiko des Einsatzes akzeptabel ist.

Der Einsatz und der Ladevorgang von batterie-
betriebenen selbstfahrenden Arbeitsmitteln sind im
Notfallmanagementkonzept hinreichend zu planen.
Besonderes Augenmerk muss auf die Auswahl der
Batteriemanagementsysteme sowie der Batterietypen
und ihrer Zellchemie hinsichtlich der Brandgefdhr-
dung gelegt werden.

Sonstige stationdre Anlagen wie z. B. Transforma-
toren, Stromaggregate, Kompressoren, nicht selbst-
fahrende Betonpumpen, Brecher, Betonmischanlagen,
Pumpstationen, Bellftungen, Kiihlanlagen, Aufziige
und Tankanlagen sind im Fall einer Aufstellung im
Tunnel bei Erstellung des Notfallmanagementkonzep-
tes brandschutztechnisch gesondert zu betrachten
und zu beurteilen. Im Rahmen der brandschutztechni-
schen Beurteilung kann sich die Notwendigkeit erge-
ben, dass diese Anlagen mit automatisch auslésenden
Feuerldscheinrichtungen auszuriisten sind.

Wenn die Léschwasserleitung aus Kapitel 6.8.2
gemaB Notfallmanagementkonzept auch (bereichs-
weise) zur Entstehungsbrandbekampfung genutzt
werden soll, sind an den betreffenden Entnahmestel-

len entsprechendes Schlauchmaterial und ein Strahl-
rohr einsatzbereit vorzuhalten.

RegelmaBig unter Tage eingesetzte Beschaftigte
sind theoretisch und praktisch in der Funktions- und
Wirkungsweise der vorhandenen Feuerldscheinrich-
tungen fachkundig zu unterweisen (z. B. Loschiibun-
gen mit Handfeuerldschern).

Loscheinrichtungen sind an den jeweiligen Bau-
zustand bzw. die jeweilige Bauphase anzupassen und
gemal Kapitel 10 zu prifen und zu warten.

6.3 Funktionserhalt sicherheitsrelevan-
ter Einrichtungen

Bei Erstellung des Notfallmanagementkonzeptes ist
festzulegen, fur welche sicherheitsrelevanten Einrich-
tungen ein Funktionserhalt im Brandfall in welchem
Umfang notwendig ist. Darauf aufbauend sind pro-
jektspezifisch die notwendigen MaBnahmen zu pla-
nen. Mogliche Alternativen zu einem klassifizierten
Funktionserhalt kdnnen z. B. sein:

= autarke Funktion beispielsweise von Beleuchtung,
Personenortung und Fluchtkammern

* redundante Versorgung beispielsweise von Kom-
munikationseinrichtungen

* redundante Versorgung beispielsweise Uber Quer-
schlage (z. B. Ringleitungen fiir Strom, Loschwasser)

= tiefstmdgliche Anordnung von Kabeln und Leitun-
gen im Querschnitt zur Reduzierung der Tempera-
tureinwirkung

= geschitzte Verlegung beispielsweise von Kabeln
und Leitungen

= Anordnung von Absperrschiebern in der Loschwas-
serleitung nach jeder Entnahmestelle fiir die be-
reichsweise Wiederherstellung der Funktion

Dabei ist zu beachten, dass nicht alle der exemplarisch
angefihrten MaBnahmen unter Berlicksichtigung der
individuellen Randbedingungen von Baustelle und
Bauverfahren erforderlich oder technisch umsetzbar
sind.

6.4 Temporare Standsicherheit

Temporare tragende oder aussteifende Konstruktio-
nen ohne Feuerwiderstand (z. B. Stiitzen oder Ausstei-
fungen aus Stahl ohne Betonummantelung) sind im
Notfallmanagementkonzept zu betrachten. Falls bei
einem Brand unter oder neben solchen Konstruktio-
nen eine Gefdhrdung auch auBerhalb des unmittel-
baren Brandnahbereichs zu erwarten ist (z. B. durch
Einsturz oder Verbruch/Tagbruch), sind geeignete
SchutzmaBnahmen zu treffen. Diese kdnnen je nach
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ortlicher Situation und moglichem SchadensausmaB
beispielsweise sein:

= Minimierung der Brandlasten an oder unter der
Konstruktion

= Robuste Auslegung der Bauteile, z. B. auch bei Aus-
fall einer Stltze/Steife ist die Standsicherheit ins-
gesamt weiterhin nachweisbar (mit Teilsicherheits-
beiwerten fir Brand, Gebrauchstauglichkeit kann
unbericksichtigt bleiben)

= Statischer Nachweis fiir den Brandfall (HeiBbemes-
sung)

= Schutz der Bauteile durch Bekleidung oder automa-
tische Loschanlage.

Dies gilt z. B. nicht fir nach oben berwiegend offe-
nen Baugruben/Startschdachte und Bauteile von Tun-
nelbohrmaschinen. Fir die temporare Standsicherheit
in der Bauphase ist bei Bauteilen aus Spritzbeton/Be-
ton bzw. Bauteile mit Betonummantelung auch ohne
rechnerischen Nachweis von einem ausreichenden
Feuerwiderstand auszugehen.

6.5 Begrenzung der Rauchausbreitung

Um im Ereignisfall eine Rauchausbreitung zwischen
einzelnen Tunnelréhren bzw. in verzweigten Stollen-
systemen maoglichst zu verhindern, sind da, wo es fiir
die Schaffung (temporér) sicherer Bereiche erforder-
lich ist, Rauchschotts einzubauen und unter Beriick-
sichtigung des Liftungskonzeptes fur die einzelnen
Bauphasen vorzuhalten und zu betreiben.

Bei langen einréhrigen Tunnelbauwerken ist, wenn
die maximale Eindringtiefe der Einsatzdienste ihre
Grenze erreicht, die Anordnung von Rauchschotts, zur
Erschaffung (temporar) sicherer Bereiche, die einzige
MaBnahme, eine Fremdrettung zu ermdglichen. Die
technischen Anforderungen sowie die bauliche Aus-
bildung werden im Anhang 1 beschrieben.

Der Einsatz von Spriihnebelvorhangen oder Was-
serschilden auf der Tunnelstrecke zur Reduktion der
Rauchausbreitung ist nach aktuellem Kenntnisstand
unwirksam, da diese die Rauchschichtung in der
Regel zerstéren und so zu einer schnelleren Verrau-
chung des gesamten Tunnelquerschnittes fihren.

Treppentlirme als vertikaler Fluchtweg miussen
durch Einhausung mit nichtbrennbaren Materialen
und falls erforderlich, durch driickende Bellftung
(Kompensation von Leckagen), vor Raucheintrag ge-
schitzt werden. Dieses gilt nicht, wenn andere Trep-
pen/Treppentiirme in gréBerem Abstand existieren,
wie z. B. bei einem langerem Trogbauwerk. Hier ist
gewadbhrleistet, dass diese jederzeit als zweiter unab-
hangiger Fluchtweg erreicht werden konnen.

6.6 Flucht- und Rettungswege

Im Rahmen des Notfallmanagementkonzeptes sind
die Flucht- und Rettungswege fiir alle Bauphasen zu
planen. Die Rahmenbedingungen sind bereits in der
Entwurfsplanung zu definieren.

Bereits bei der Planung des Bauwerks und der zu-
gehorigen Bauablaufe ist das Augenmerk darauf zu
legen, dass auch unter dem Grundsatz der Verhaltnis-
maBigkeit ein Einschlussszenario mdglichst vermie-
den wird. Die Schaffung eines alternativen Fluchtwe-
ges (Querschlage, Fluchtstollen oder Notausstiege)
soll in Abhangigkeit vom Bauablauf so friih wie m&g-
lich erfolgen.

Die maximalen Flucht- und Rettungswegldngen
im verrauchten Bereich sind unter Beriicksichtigung
der Haltezeiten des verwendeten Atemschutzes fir
die Selbst- bzw. Fremdrettung zu begrenzen.

6.6.1 Fluchtweglange

Fur die Planung der Selbstrettung bis in einen (tem-
pordr) sicheren Bereich oder eine Fluchtkammer
kann in der Regel bei einem ebenen, gut erkennba-
ren Fluchtweg (z. B. mit Leiteinrichtung) von einer
Fluchtgeschwindigkeit von 40 m/min ausgegangen
werden. Dieser Wert ist im Einzelfall zu Uberprifen.
Dabei sind ortliche Gegebenheiten (z. B. Bodenbe-
schaffenheit, Durchgangsquerschnitte, Steigungen,
Schachte, Hindernisse) zu berlcksichtigen, die die
Fluchtgeschwindigkeiten deutlich reduzieren kdnnen.
Die maximale Fluchtwegldnge fiir die Selbstrettung
sollte, unter Verwendung von Atemschutzgeraten fir
die Selbstrettung, 1.400 m nicht Uberschreiten.

6.6.2 Rettungswegldange

Bei Verwendung von Langzeit-Pressluftatmern durch
die Einsatzdienste sind selbst bei Anfahrt mit dem
Rettungsfahrzeug, einer kurzen Arbeitszeit (z. B. LO-
schen, Versorgung von Verletzten) an der Einsatzstel-
le im Tunnel sowie einem ebenen, gut erkennbaren
Rettungsweg (z. B. mit Leiteinrichtung) Entfernungen
bis zu einem (temporar) sicheren Bereich von mehr
als 1.250 bis 1.500 m grundsatzlich nicht mdoglich.
Falls der Einsatz von Regenerationsgerdten einver-
nehmlich abgestimmt wurde, kdnnen groBere Ein-
dringtiefen moglich sein.

Bei allen Betrachtungen wird davon ausgegangen,
dass der Riickweg bei Ausfall des Fahrzeugs notfalls
zu FuB zu bewdltigen ist (siehe Anhang 2). Dies gilt
auch, falls ein Fahrzeug mit autarker Luftversorgung
zur Verlangerung der Arbeitszeit an der Schadensstel-
le eingesetzt wird.
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6.7 Selbstrettung

Bei einem Brandereignis auf einer Untertagebaustelle
ist die erfolgreiche Selbstrettung das priméare Schutz-
ziel. Die Selbstrettung wird durch eine Kombination
verschiedener MaBBnahmen sichergestellt.

Zum einen ist die Rauchausbreitung zu begrenzen,
damit Flucht- und Rettungswege mdoglichst rauchfrei
gehalten werden und zum anderen sind Atemschutz-
gerate fur die Selbstrettung vorzuhalten, um verrauch-
te Bereiche sicher durchqueren zu kénnen. Kann es zu
einem Einschluss von Beschaftigten im verrauchten
Bereich kommen, ist der Einsatz von Fluchtkammern
zu planen, bis die Flucht in einen (temporar) sicheren
Bereich moglich ist.

6.7.1 Atemschutzgerite fiir die Selbstrettung

Da auf Untertagebaustellen grundsatzlich die Gefahr
besteht, dass sich durch ein Brandereignis toxische
Gase ausbreiten, muss gewahrleistet werden, dass
fur jede anwesende Person unter Tage (Bauherr, Auf-
tragnehmer, Besucher) mindestens ein geeignetes
Atemschutzgerat fur die Selbstrettung (z. B. ein Sau-
erstoffselbstretter, SSR) zur Verfligung gestellt wird.
Die Eignung ist anhand der Einsatzbedingen zu pri-
fen, die Haltezeit muss die erforderliche Fluchtdauer
sicher Uberdecken. Der Selbstretter muss standig mit-
gefuhrt bzw. kann in unmittelbarer Nahe der Person
abgelegt werden.

Jede Person ist in die bestimmungsgemafe Benut-
zung der Atemschutzgerdte fur die Selbstrettung zu
unterweisen. Zum Erhalt der Einsatzfahigkeit sind die
Atemschutzgerate gemall den Angaben des Herstel-
lers zu prifen und instand zu halten.

6.7.2 Fluchtkammern

Fur die Planung und den Einsatz von Fluchtkammern
wird auf die ,DAUB-Empfehlungen fir den Einsatz
von Fluchtkammern auf Untertagebaustellen” [2] ver-
wiesen.

6.7.3 Fahrzeuge zur Unterstiitzung der Selbstret-
tung

Fahrzeuge, die im Nahbereich der Arbeitsstellen (z. B.
der Ortsbrust, des TBM-Nachlaufers, des Schalwa-
gens) in Fluchtrichtung abgestellt sind, konnen die
Selbstrettung unterstiitzen. Da die Nutzbarkeit der
Fahrzeuge zur Flucht nicht immer sichergestellt wer-
den kann (z. B. durch technischen Ausfall des Fahrzeu-
ges oder Hindernissen auf dem Fahrweg), muss die
Selbstrettung stets auch zu FuB mdglich sein.

6.8 Fremdrettung

6.8.1 Allgemeines
Bei Branden auf Untertagebaustellen kann es zu star-
ker Rauch- und Warmeentwicklung kommen, die
wahrend der Vortriebsphase vor dem Durchschlag
weder durch natlrliche noch durch technische Lif-
tung gemindert werden kann. In Verbindung mit
den teilweise sehr langen Angriffswegen werden da-
her Einsatzgrenzen der Einsatzdienste friher als bei
durchschldgigen oder in Betrieb befindlichen Tunneln
erreicht, was dazu fihren kann, dass uber einen lan-
geren Zeitraum keine Einsatzkrafte unter Tage vorri-
cken kdnnen. Bei einzelnen groBeren Brandereignis-
sen in der Vergangenheit war dies teils Uber mehrere
Stunden der Fall. Diese Einschrankung gilt sowohl fiir
offentliche Feuerwehren als auch fir baustellenseitige
Tunnelwehren (siehe Kapitel 5.9.1).

Diese Umstdnde sind Grundlage dieser Empfeh-
lungen und daher bei der Erarbeitung des Notfallma-
nagementkonzeptes zugrunde zu legen.

6.8.2 Loscheinrichtungen in Bereichen unter Tage
Ab einer Vortriebslange von 200 m ist eine Loschwas-
serversorgung (auch Brauchwasserleitung) mit aus-
reichenden Anschlissen (Abstand max. ca. 100 m,
gegebenenfalls einschlieBlich Schlauchmaterial und
Strahlrohr) mit ausreichender Kapazitdt im Tunnel
einzubauen.

Die Ausfiihrung der Entnahmestellen sowie die an
den Entnahmestellen erforderlichen FlieB- und Ruhe-
driicke sind mit der Feuerwehr abzustimmen. Die Vor-
haltung von Hohlstrahlrohren ist zu vermeiden, da sie
unter Baustellenbedingungen leicht verstopfen.

Falls ein Wasseraustritt problematisch sein sollte,
z. B. bei Anhydrit, kann in Abstimmung mit der Brand-
schutzdienststelle eine Loschwasserleitung trocken in
Betracht kommen.

Bei besonderen Brandlasten ist gegebenenfalls
eine Bereitstellung von Sonderléschmitteln bzw. Son-
derldschgeraten erforderlich.

An den Ldschwasserentnahmestellen muss bei
groBeren Hohenunterschieden, z. B. zwischen dem
Fahrweg in der Sohle und dem Laufsteg oder von der
Innenschalensohle auf die Bankette, gewechselt wer-
den koénnen. Dafiir sind Aufstiegshilfen vorzusehen,
die auch unter Atemschutz sicher begangen werden
kdnnen. Ferner ist das AnschlieBen des Schlauchma-
terials und das Bedienen der Entnahmestellen in allen
Bauzustdnden zu erméglichen.

Zur allgemeinen Loschwasserversorgung der Bau-
stelle siehe auch Kapitel 5.9.2.

6.8.3 Organisatorische SchutzmaBnahmen
Das fur die Baustelle zu erstellende Luftungskonzept
hat den Brandfall zu beinhalten, hat alle Bauphasen zu
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beriicksichtigen und ist bei Anderungen fortzuschrei-
ben.

Vor dem Durchschlag ist im Brandfall die Beluf-
tung in der betroffenen Tunnelréhre in der Regel
auszuschalten. Bei mehreren Tunnelréhren muss die
Belliftung flr jede Rdhre getrennt gesteuert werden
kdnnen. Wird eine nicht vom Brand betroffene Tun-
nelréhre als (temporér) sicherer Bereich genutzt, soll-
te bei einer driickenden Beliiftung die Bellftung in
dieser Rohre unter Volllast betrieben werden.

7 Konkretisierung von SchutzmaB-
nahmen fiir das Ereignis Brand
bei konventionellem Vortrieb

7.1 Herstellung der Bauwerksabdich-
tung

Die Einzellangen der Abschnitte der vorlaufend zu-
sammenhangend verlegten, aber noch freiliegenden
Bauwerksabdichtungen, ist auf ca. 50 m zu begrenzen.
Diese Abschnitte sind durch Auslassen einer Abdich-
tungsbahn als Brandschneise zu trennen. Die Lange
der freiliegenden Abdichtung, die sich nach dem
SchlieBen der Schneisen, direkt vor der Herstellung
des Innenschalenbetons ergibt, ist auf max. 200 m zu
begrenzen.

Im Sohlbereich kann die Brandschneise alternativ
durch das Auflegen eines nicht brennbaren Schutz-
vlieses (z. B. Fassadenbahn aus Glasseidengewebe,
Baustoffklasse A2) ausgebildet werden, das bis Uber
den Abdichtungsanschluss zum Gewdélbe hochzufih-
ren ist.

Das Verlegen der Bauwerksabdichtung sollte erst
nach dem Tunneldurchschlag oder anderen ver-
gleichbar wirksamen SchutzmaBnahmen (z. B. An-
ordnung von Rauchschotts) erfolgen. Ist dies nicht
maoglich, sollte zwischen dem Abdichtungsbereich
und der Ortsbrust mindestens ein Zugang zu einem
(temporar) sicherer Bereich liegen, der innerhalb der
Haltezeit der verwendeten Atemschutzgeréate fir die
Selbstrettung erreichbar ist.

7.2 Konventionelle Kleinvortriebe

Grundsatzlich sollten bei der Planung von konven-
tionellen Vortrieben die Mindestdurchmesser bzw.
Mindestabmessungen gem. ,DAUB-Leitfaden fir Si-
cherheit und Gesundheitsschutz auf Untertagebau-
stellen”, Kapitel 7.3.1.2 [1] eingehalten werden. Dies
dient dazu, dass in der Ausflihrungsphase der erfor-
derliche Platzbedarf fiir die Installation und den Be-
trieb der nach dem Stand der Technik notwendigen

SchutzmaBnahmen vorhanden ist. Nur so kann die
bei einem Brandereignis erforderliche Selbst- bzw.
Fremdrettung ermoglicht werden.

Ist der Tunneldurchmesser/-querschnitt fir die
Anordnung der Fluchtkammer im Querschnitt zu klein
(<12 m?), kann planerisch mit dem Ausbruch von Ni-
schen der notwendige Platz fiir die Fluchtkammer ge-
schaffen werden. Die Nischen sollten einen regelma-
Bigen Abstand haben, damit die Fluchtkammer nicht
weiter als 150 m bis 300 m von der Ortsbrust entfernt
ist.

Auf Grund der beengten Platzverhéltnisse sowie
der erschwerten Selbst- und Fremdrettung sollten
grundsatzlich keine Besuchergruppen in den Bereich
des Tunnelvortriebs gefiihrt werden.

8 Konkretisierung von SchutzmaB-
nahmen fiir das Ereignis Brand
bei maschinellem Vortrieb

8.1 Brandschutztechnische Anforderun-
gen an die TBM gemaB EN 16191

Tunnelbohrmaschinen missen die Typ-C-Norm EN
16191 ,Tunnelbaumaschinen — Sicherheitstechnische
Anforderungen” erfiillen. Dazu hat der Hersteller im
Rahmen seiner Konformitatserklarung zu bestatigen,
dass er bei der Konstruktion der TBM die sicherheit-
stechnischen Anforderungen der EN 16191 berlck-
sichtigt hat. Diese Norm macht nach dem derzeitigen
Stand (2014-09) im Zusammenhang mit der Erstel-
lung des Notfallmanagementkonzeptes beziiglich der
Anforderungen an ,Brandschutz und Brandsicherheit”
unter anderem folgende Vorgaben:

= Verwendung von schwer entflammbaren Hydraulik-
flissigkeiten

= Tunnelbohrmaschinen missen mit einem Brandde-
tektions- und Alarmierungssystem ausgestattet
sein.

S Anmerkung: Das Branddetektions- und Alarmie-
rungssystem der TBM muss mit dem entspre-
chenden System der gesamten Baustelle vernetzt
sein

= An Einrichtungen, wie z. B. Motoren, Transformat-
oren, hydraulischen Aggregaten und elektrischen
Schaltschranken sowie in Bereichen mit Konzent-
rationen von hydraulischen Schlauchen, Hydrau-
liktanks, elektrischen Kabeln oder Schmierstoffen,
mussen Tunnelbohrmaschinen mit festen Feuerlo-
scheinrichtungen ausgestattet sein. Die Aktivierung
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jeder Einrichtung muss entweder automatisch oder
manuell erfolgen.

= Als Erganzung zu den festen Feuerldscheinrichtun-
gen missen fur kleinere Brande tragbare Feuerlo-
scher Uber die gesamte Tunnelbohrmaschine ver-
teilt sein, einschlieBlich aller Steuerstande.

S Anmerkung: Alternativ kbnnen anstatt der trag-
baren Feuerléscher auch Wandhydranten (nicht
zwingend nach Norm) oder Druckluftschaumsys-
teme (CAFS) eingesetzt werden.

= Am hinteren Ende des Nachlaufers muss ein Was-
sersprihsystem installiert sein. Zur Verminderung
der Temperaturausbreitung in Tunnelldangsrichtung
muss dieses einen Wasservorhang Uiber den gesam-
ten Tunnelquerschnitt erzeugen. Das System muss
manuell einschaltbar sein und muss unabhdngig
von der Hauptenergieversorgung funktionieren.

S Anmerkung: Nach heutigem Kenntnisstand sind
Wasserspriihsysteme auf der Tunnelstrecke fiir
die Begrenzung der Rauchausbreitung unwirk-
sam (siehe Kapitel 6.5).

8.2 Maschinelle Kleinvortriebe

Grundsatzlich sollten bei der Planung von maschi-
nellen Vortrieben die Mindestdurchmesser gemaR
.DAUB-Leitfaden fur Sicherheit und Gesundheitsschutz
auf Untertagebaustellen”, Kapitel 7.3.1.1 [1] eingehal-
ten werden. Dies dient dazu, dass in der Ausfiihrungs-
phase der erforderliche Platzbedarf fir die Installation
und den Betrieb der nach dem Stand der Technik not-
wendigen Schutzmafnahmen vorhanden ist. Nur so
kann die bei einem Brandereignis erforderliche Selbst-
bzw. Fremdrettung ermdglicht werden.

Die Fluchtkammern sind (blicherweise so konzi-
piert, dass sie auf Tunnelbohrmaschinen mit einem
Innendurchmesser des Tlbbingausbaus von ca. 4 m
( 12 m? Querschnittsfliche) und gréBer installiert
und betrieben werden koénnen. Bei kleineren Durch-
messern muss das Design (Geometrie und Abmes-
sungen) der Kammer als Sonderkonstruktion den pro-
jektspezifischen Platzverhaltnissen angepasst werden.
Ist die Anordnung der Fluchtkammer auf dem Nach-
ldufer der Vortriebsmaschine aus Platzgriinden nicht
maoglich, kann sie auch kontinuierlich an dessen Ende
nachgezogen werden.

Bei maschinellen Vortrieben mit einem Innen-
durchmesser des Tibbingausbaus <4 m wird die
Umsetzung der folgenden zusatzlichen SchutzmaB-
nahmen empfohlen:

= Der gesamte Maschinenbereich der TBM muss mit
Sprinkleranlagen oder mit Wassernebelanlagen
ausgeristet sein.

= Jeder Beschéftigte ist als Ersthelfer und Brand-
schutzhelfer auszubilden.

* Brandgefahrdende Arbeiten auf der Strecke diirfen
nur in Anwesenheit einer Brandwache (siehe Kapi-
tel 6.2) ausgefiihrt werden.

Auf Grund der beengten Platzverhéltnisse sowie der
erschwerten Selbst- und Fremdrettung, sollten grund-
satzlich keine Besuchergruppen in den Bereich der
Tunnelvortriebs gefiihrt werden.

9 SchutzmaBnahmen bei anderen
projektspezifischen Ereignissen
unabhingig vom Vortriebsver-
fahren

9.1 Ereignisse bei Arbeiten in Druckluft

Bei der Ausfiihrung von Arbeiten in Druckluft sind ne-
ben der Druckluftverordnung, die RAB 25 sowie die
DGUV Information 201-061 ,Handlungsanleitung fir
sicheres Arbeiten in Druckluft” als Regelwerk heran-
zuziehen. Nachfolgende Punkte sind im Rahmen der
Planung des Notfallmanagements besonders bzw. zu-
satzlich zu berucksichtigen:

= Fir die sofortige Selbstrettung missen jederzeit alle
in der Arbeitskammer befindlichen Personen gleich-
zeitig in eine Schleuse fliichten kénnen. Die Schleu-
senkapazitaten und Schleusungsvorgange sind ent-
sprechend zu planen.

= Sofern geplant ist, dass Einsatzkréfte fiir eine tech-
nische Rettung in den Uberdruckbereich vorriicken,
ist bei der Auslegung der Schleusenkapazitaten zu
beriicksichtigen, dass neben den Platzen fir die in
der Arbeitskammer befindlichen Personen, zusatz-
liche Platze fir die Einsatzkrafte vorhanden sein
missen. Die erforderliche Anzahl der Einsatzkrafte
(erfahrungsgemaB ca. 5 Personen) ist abzustimmen.

= Beim maschinellen Tunnelvortrieb werden keine
Einsatzkrafte in die unter Uberdruck stehende Ab-
baukammer der TBM eingeschleust, auch nicht bei
einem kalten Ereignis.

= Bei der Planung der Selbstrettung ist zu bertcksich-
tigen, dass bei einem Brand im Uberdruckbereich
grundsatzlich keine Einsatzkrafte zur Personenret-
tung/Brandbekdmpfung in die Arbeitskammer ein-
geschleust werden.

= Drucklufttaugliche Einsatzkréfte bendtigen gegebe-
nenfalls mehr Zeit, bis sie vor Ort sind.
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Medizinische Hilfe in der Arbeitskammer/Schleuse
ist nur bedingt mdglich (z. B. Notarzt nicht druck-
lufttauglich, medizinisches Gerét nicht einschleus-
bar).

Die gegebenenfalls erforderliche Lagerung von Ge-
raten/Material fir die Einsatzkrafte in der Arbeits-
kammer ist abzustimmen.

Im Uberdruckbereich diirfen keine Fluchtkammern
eingesetzt werden, da diese im Brandfall, auf Grund
der hohen Temperaturen und dem in der Regel
zu geringen Abstand zum Brandereignis, fir die
schutzsuchenden Personen keine Orte mit tem-
porarer Sicherheit darstellen.

Das Ausschleusen der in Druckluft Beschéftigten
muss bei einem Brand im atmospharischen Bereich
sicher moglich sein. Dafiir sind unter Beriicksichti-
gung der Flucht- und Rettungswege Festlegungen
zu treffen, welche Arbeiten im Tunnel/Schacht/
Rampe parallel zu den Druckluftarbeiten durchge-
fihrt werden dirfen

Einsatzkrafte bendtigen fir eine technische Rettung
und medizinische Einsatze im Uberdruckbereich die
nach & 10 DruckLV (Arztliche Untersuchung) erfor-
derlichen Eignungsuntersuchungen und gegebe-
nenfalls nach § 6 DruckLV (Beschaftigungsverbot
fir Beschaftigte alter 50 Jahre) erforderliche Aus-
nahmebewilligungen. Die Eignungsuntersuchun-
gen sind bauseits zu organisieren.

Damit ein Brandereignis im atmospharischen Be-
reich nicht zum Ausfall der Druckluftstiitzung fuihrt
und damit die Standsicherheit gefdhrdet, sind Kom-
pressoren raumlich zu trennen oder zu schitzen.
Dieses gilt sinngemaB fir die Verlegung der Druck-
luftleitungen.

Sofern fur die Standsicherheit bei einem Brander-
eignis erforderlich, sind Schleusen und Druckwénde
ohne Feuerwiderstand thermisch zu schitzen, z. B.
mit Wasserberieselung.

Bezlglich des akzeptierten Restrisikos siehe Kapitel
4.2,

9.2 Ereignis Gaszutritt

Ist infolge von aus dem Gebirge austretender Gase
(z. B. Methan) mit der Entstehung einer explosionsfa-
higen Atmosphare zu rechnen, muss ein Explosions-
schutzdokument erstellt werden. Insbesondere muss
die Bellftung entsprechend dimensioniert werden
und diese mit einer redundanten Energieversorgung
ausgestattet sein. Zur Uberwachung der Atmosphére
im Vortriebsbereich sind entsprechende Messgera-
te vorzuhalten und zu betreiben. Erreicht der Mess-

wert fiir Methan 10 % der unteren Explosionsgrenze
(UEG) ist ein Voralarm auszulésen und die Bellftung
zur Verdinnung der Gaskonzentration zu verstarken.
Bei 20 % UEG ist der Gefahrenbereich unverziglich zu
raumen und alle elektrischen Betriebsmittel sind un-
verzlglich auBer Betrieb zu nehmen und spannungs-
los zu schalten. Kdnnen einzelne Einrichtungen oder
Betriebsmittel betriebsbedingt nicht spannungslos
geschaltet werden, sind diese explosionsgeschiitzt
auszufuhren. Vor Wiederaufnahme der Arbeiten ist
der Gefahrenbereich freizumessen.

Die Freisetzung von Radongas aus dem anstehen-
den Gebirge stellt keinen plétzlich eintretenden Not-
fall dar und wird deshalb in diesem Dokument nicht
behandelt.

9.3 Ereignis Wasser- und Schlammein-
bruch

Eine Gefahrdung entsteht vor allem dann, wenn pl&tz-
lich groBe Mengen an Bergwasser oder in Kombinati-
on mit Bodeneintrag (Schlamm) in den Vortriebsbe-
reich einbrechen und anwesende Personen sich nicht
rechtzeitig retten koénnen. Kann diese Gefahrdung
nicht ausgeschlossen werden, so sind hierfir Schutz-
maBnahmen auf Grundlage entsprechender Vorerkun-
dungen gegebenenfalls auch aus dem Vortrieb heraus
zu erarbeiten. Mogliche SchutzmaBnahmen sind ab-
hangig vom geplanten Bauverfahren. Die projektspe-
zifisch festgelegten SchutzmaBnahmen missen in ih-
rer Gesamtheit Flucht und Rettung aller betroffenen
Personen ermdglichen, auch wenn das Ereignis uner-
wartet eintritt. Hierzu zahlen beispielsweise

= Hoherlegung des Fluchtweges z. B. bei siphonarti-
gen Vortrieben

Platzierung der Stromversorgung in einer sicheren
Position

= Ausflihrung der gefdhrdeten Stromversorgung
mindestens spritzwassergeschitzt

Notstromversorgung auf die Pumpenkapazitdt ab-
gestimmt

= Auslegung des Fordersystems auf den prognosti-
zierten Wasseranfall

= Vorhaltung von festgelegten Notfallmaterialien
(z. B. Schlduche, Rohre, Blitzzement, Verbauholz,
Keile, Holzwolle)

9.4 Ereignis Verbruch/Nachbruch

Im Ereignisfall missen die projektspezifisch festzule-
genden SchutzmaBnahmen in ihrer Gesamtheit Flucht
und Rettung aller betroffenen Personen ermdglichen.
Zur Planung eines sicheren Vortriebsverfahrens, der
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Prognose der geeigneten Ausbruchsklassen und der
notwendigen Sicherungsmittel sind geotechnische
VorerkundungsmaBnahmen durchzufiihren.

Zur Minimierung des Risikos gegenuber einem
Verbruch/Nachbruch sind in der Ausfiihrungsphase
nach Erfordernis z. B. folgende PraventivmaBnahmen
maoglich:

* Intensive Beobachtung und Dokumentation der
geologischen und geotechnischen Verhaltnisse an
der Ortsbrust durch einen Geotechniker (Ortsbrust-
aufnahme mit Beurteilung der Ortsbruststandsi-
cherheit)

= Kontinuierliche Aufnahme und Analyse der Bau-
grundverformungen, insbesondere die Konvergenz-
messungen im Einflussbereich des Vortriebs

= Verstarkung der Sicherungsmittel z. B. durch
Nachankerung, Setzen von Spieen zur vorausei-
lenden Sicherung, gegebenenfalls auch unterstiitzt
durch vorauseilende Injektionen

= Verringerung der Abschlagléange

= Unterteilung des Ausbruchquerschnittes in Teilaus-
briche

= Vorauserkundungen

= Vorauseilende Entwasserungsbohrungen

Folgende MaBnahmen kdnnen bei einem drohenden
Verbruch/Nachbruch helfen, die Gefdhrdungen von
Personen in Gebauden oder im 6ffentlichen Verkehrs-
raum zu vermindern:

= Vorhaltung von ausreichender Menge an Absperr-
material, welches im Ereignisfall durch Baustellen-
personal kurzfristig aufgebaut wird

= Berlicksichtigung von besonders gefdhrdeten Ge-
bauden (z. B. Verkaufs- und Versammlungsstatten)
und Verkehrswegen im Alarmplan

= Gefahrenzonenplan fir Einsatzkrafte mit Darstel-
lung des maoglichen Einflussbereiches im Falle eines
Verbruchs/Nachbruchs

= Angaben im Alarmplan zur Erreichbarkeit einer
fachkundigen Person, die im weiteren Einsatzverlauf
den Einsatzkraften als Fachberater/Ansprechpartner
zur Verflgung steht

10 Instandhaltung, Kontrollen und
Priifungen
Die Instandhaltung ist die Gesamtheit aller MaBnah-

men, um die Funktionsfahigkeit stets zu erhalten. Sie
umfasst insbesondere regelmaBige Kontrollen, War-

tung und Instandsetzung der SchutzmaBnahmen und
Einrichtungen, welche nach dem Notfallmanagement-
konzept erforderlich sind. Das friihzeitige Erkennen
von Méngeln ist die Voraussetzung dafir, dass das
Notfallmanagementkonzept im Ereignisfall funktio-
niert. Mangel sind im Rahmen der Instandsetzung un-
verzlglich zu beseitigen.

Art und Umfang der erforderlichen wiederkehren-
den Priifungen sind festzulegen. In der Regel werden
diese von einer zur Priifung befdhigten Person durch-
gefihrt, die Uber die erforderlichen Kenntnisse zur
Prifung der jeweiligen SchutzmaBnahmen und Ein-
richtungen verfugt.

Die erforderlichen Fristen, in denen Instandhal-
tungsarbeiten, Kontrollen sowie wiederkehrende Pri-
fungen durchzufliihren sind, missen im Rahmen der
Fortschreibung des Notfallmanagementkonzeptes in
der Ausfihrungsphase ermittelt und festgelegt wer-
den. Die Fristen ergeben sich aus den Vorgaben der
Regelwerke des Arbeitsschutzes, aus Vorgaben der
Hersteller sowie aus den vorherrschenden Einsatzbe-
dingen (z. B. Einsatz im Durchlaufbetrieb, Beeinflus-
sung durch Staub, Wasser und mechanische Bean-
spruchung), die eine Verkiirzung der Fristen erfordern
kdnnen.

11 Gemeinsame Begehungen

Zusatzlich zu den in Kapitel 10 beschriebenen Kon-
trollen und Prifungen wird empfohlen, regelmaBig
gemeinsame Begehungen z. B. mit AG, AN, SiGeKo,
Brandschutzdienststelle und Vertretern des Arbeits-
schutzes durchzufiihren.
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Anhang 1: Rauchschotts

Das Primarziel bei der Anordnung von Rauchschotts
liegt in der Vermeidung der Rauchausbreitung zwi-
schen einzelnen Tunnelréhren bzw. verzweigten
Stollensystemen und in langen einréhrigen Tunnel-
bauwerken durch Abtrennung des betroffenen Tun-
nelabschnitts (siehe Kapitel 6.5). Sie dienen nicht
zur Verhinderung einer Brandausbreitung. Daher
mussen Rauchschotts auch keine definierte Feuerwi-
derstandsklasse aufweisen, sie sollten aber auch kei-
ne unndtigen Brandlasten in die Untertagebaustelle
eintragen. Um die Rauchausbreitung Uber die im
Rauchschott angeordneten und baubetrieblich not-
wendigen Offnungen zu verhindern, sind méglichst
dichtschlieBende Abschliisse vorzusehen. Diese sind
beispielsweise:

= Tiren und Tore fiir den Personen- und Fahrzeug-
durchgang, die bei Raucheinwirkung am Schott
selbststandig schlieBen. Automatisch schlieBende
Tore sind mit einer geeigneten Warneinrichtung
auszustatten, die den SchlieBvorgang signalisiert.
Damit Turen und Tore fur die Flichtenden und Ein-
satzkréfte jederzeit passierbar sind, miissen diese
manuell vor Ort zu 6ffnen und zu schlieBen sein.
Bei der Auswahl der Tortechnik ist das Erfordernis
von Personendurchgédngen, wie z. B. Schlupftiiren
bei befahrbaren Querschldgen/Querschnitten, zu
prifen sowie die Funktionsfahigkeit im Ereignisfall
sicherzustellen.

Exemplarische Anordnung von Rauchschotts:

= Klappen im Luttenquerschnitt (bei vorhandener
Luttendurchfihrung), die im Brandfall abhangig
vom Betriebszustand der Belliftung geschlossen
werden. Deren Stellung muss in der Baustellenein-
satzleitstelle angezeigt werden.

= Klappen im Forderbandbereich (bei vorhandener
Forderbanddurchfiihrung), die im Brandfall abhan-
gig vom Betriebszustand der Bandanlage geschlos-
sen werden.

Die Anordnung von Rauchschotts hat unter Beriick-
sichtigung der Kapitel 6.5 und 6.6 im Notfallma-
nagementkonzept zu erfolgen und ist bei Auslegung
der Beliiftungsanlagen (beispielsweise Querschnitts-
verengungen im Abluftstrom) zu bertcksichtigen.
Ebenfalls sind die Auswirkungen infolge von Sog- und
Druckkraften durch die Beltftung zu bericksichtigen,
die beim SchlieBen von Abschliissen auf die Rauch-
schotts einwirken.

Vor der Inbetriebnahme und nachfolgend in regel-
maBigen Abstdanden sind die Rauchschotts sachkun-
dig zu priifen und die bestimmungsgemaRe Funktion
unter den jeweiligen Baustellenbedingungen zu be-
statigen.

Rauchschott hinter Vortrieb

je nach Tunnellange und Arbeitsstellen,
weitere Rauchschotts bzw. -abschnitte
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Abbildung 1 Rauchschotts in einer Einzelréhre (Quelle: BEMO Tunnelling GmbH)
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Abbildung 2 Rauchschotts bei Doppelréhren mit befahrbaren Querschldgen (Quelle: BEMO Tunnelling GmbH)
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Abbildung 3 Rauchschotts bei Doppelréhren mit Umluftliiftung (Quelle: BEMO Tunnelling GmbH)
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Abbildung 4 Rauchschotts bei einer Verzweigung der Tunnelréhre (Quelle: BEMO Tunnelling GmbH)

Exemplarische technische Ausfiihrung von Rauchschotts
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Abbildung 5
Rauchschott beim
TBM-Vortrieb (grof3er
Querschnitt mit Laufsteg;
Quelle: Rowa Tunnel-
ling Logistics AG)

Abbildung 6
Rauchschott beim
TBM-Vortrieb (klei-

ner Querschnitt ohne
Laufsteg; Quelle: Rowa
Tunnelling Logistics AG)
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Abbildung 7
Rauchschott mit gegen-
ldufigem Tor beim kon-
ventionellen Vortrieb
(Quelle: Wettertechnik
GmbH)

Abbildung 8 Druckentlastete Wettertiir Abbildung 9 Luttenklappe
(Quelle: Wettertechnik GmbH) (Quelle: Wettertechnik GmbH)
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Anhang 2: Erforderliche Ausstattung und Ausbildung der 6ffentlichen Ein-
satzdienste (Feuerwehren) fiir den Einsatz auf Tunnelbaustellen

GemaB Kapitel 5.9.1 dieser Empfehlungen sind
bauseits in der Regel ergdnzende Ausriistung sowie
AusbildungsmaBnahmen fiur die Einsatzkrafte bereit-
zustellen, damit die Einsatzdienste ihre Aufgaben auf
der Tunnelbaustelle wahrnehmen kénnen. Diese kon-
nen abschlieBend nur einzelfallbezogen festgelegt
werden, da sich sowohl die Gegebenheiten der jewei-
ligen Tunnelbaustelle als auch die bereits vorhandene
Ausstattung beziehungsweise absolvierte Ausbildung
der Einsatzdienste unterscheiden konnen. Fir die
Mehrzahl der Tunnelbaustellen mit durchschnittli-
chem Gefdhrdungspotential werden im Folgenden ei-
nige Hinweise und Beispiele zu géngiger Ausriistung
und AusbildungsmaBnahmen gegeben.

Hinweise zum Personal der Einsatzdienste

Fir den Einsatz auf Tunnelbaustellen haben sich
Trupps mit je flnf Personen als sinnvoll erwiesen. Um
die Vorgaben der Feuerwehr-Dienstvorschrift 7 ein-
zuhalten, muss bereits zu Beginn des Einsatzes unter
Atemschutz mindestens ein Sicherheitstrupp bereit-
gestellt werden. Zumindest zeitversetzt sollte im wei-
teren Einsatzverlauf ein dritter Trupp verfligbar sein,
beispielsweise fiir die Ablésung von Einsatzkraften
oder die Nachfihrung von Gerat. Die Trupps sollen
jeweils durch Einsatzkrafte mit Qualifikation zum
Gruppenfiihrer geleitet werden.

Um diese 10 bzw. 15 Einsatzfunktionen besetzen
zu koénnen, ist eine mehrfache Zahl an Einsatzkraf-
ten zu qualifizieren, unter anderem, da Einsatzkrafte
Freiwilliger Feuerwehren nicht standig zur Verfligung
stehen oder wegen dem Schichtmodell und Mehr-
fachqualifikationen bei hauptamtlichem Personal. Der
genaue Personalfaktor kann ortlich stark variieren
und ist mit der Brandschutzdienststelle abzustim-
men. Hierbei kann auch die Bauzeit eine Rolle spielen,
da bei langeren Bauzeiten mit einer héheren Perso-
nalfluktuation gerechnet werden muss.

Falls in Einzelfallen auch tiber andere Feuerwehren
im Umkreis nicht ausreichend Personal qualifiziert und
bereitgestellt werden kann, wére nach Abstimmung
zwischen dem Bauherrn und der ortlich zustandigen
Brandschutzdienststelle eine Erganzung durch quali-
fiziertes Personal gemaB Anhang 3, welches dann im
Einsatzkonzept der Feuerwehr zu berticksichtigen ist,
als Sonderlésung denkbar.

Erganzende Ausbildung

Sofern von dem fir Einsatze auf der Tunnelbaustelle
vorgesehenen Personal nicht bereits absolviert, wer-
den folgende ergdnzende AusbildungsmaBnahmen
empfohlen:

= Mindestens flr Truppfihrer: ca. 16-stlindige Ausbil-
dung in Tunnelbrandbekdmpfung mit hohem Praxi-
santeil an einer fiir Brandeinsdtze in Tunnelanlagen
ausreichend ausgestatteten und erfahrenen Ausbil-
dungseinrichtung mit realitdtsnahen Brandstellen.
Soweit mdglich, sollten dabei die Baustellenbedin-
gungen berticksichtigt werden.

= Fir alle Einsatzkréfte: Einweisung in die zu verwen-
denden Atemschutzgerdte (sofern kein bei der je-
weiligen Feuerwehr verwendeter Gerdtetyp mdg-
lich), die auch eine Ubung mit einer einsatznahen
Tatigkeit und anschlieBendem Gehen entsprechend
der maximalen Rickzugsldnge auf der Baustelle be-
inhaltet.

= Jahrliche Wiederholungsiibungen nach Feuer-
wehr-Dienstvorschrift 7 mit den zu verwendenden
Atemschutzgeréten (sofern kein bei der jeweiligen
Feuerwehr verwendeter Geratetyp vorgesehen)

= Einweisung in zu verwendende Sauerstoffselbstret-
ter und gegebenenfalls ergdnzende Ausriistung

Die Einbindung der baustellenseitigen Fahrer der Ret-
tungsfahrzeuge (siehe Kapitel 5.9.3) bzw. der Ret-
tungslotsen (siehe Kapitel 5.9.4) in die Ausbildungs-
maBnahmen wird empfohlen. Zu Ubungen auf der
Baustelle siehe Kapitel 5.9.4.

Erganzende Ausriistung

Sofern bei den Einsatzdiensten nicht bereits ausrei-
chend vorhanden, kann beispielsweise folgende er-
ganzende Ausristung fiir den Einsatz auf der Tunnel-
baustelle erforderlich sein:

1. Atemschutzgeréate

Es sind fir die auf der Baustelle vorhandenen Ein-
dringtiefen geeignete Atemschutzgerate erforder-
lich. Bei der Ermittlung des bendtigten Luftvorrats
darf fiir das Erreichen der Einsatzstelle im Tunnel
von der Nutzung des Rettungsfahrzeugs ausge-
gangen werden. Fir den Rickzug muss jedoch
ein (temporar) sicherer Bereich, Uber den das Freie
erreicht werden kann, fuBlaufig mit den in ein-
schldgigen Regelwerken vorgesehenen Sicherhei-
ten erreichbar sein. Geeignete (temporar) sichere
Bereiche sind hier beispielsweise ein Querschlag
in eine vor Raucheintrag geschiitzte parallel ver-
laufende Tunnelréhre oder ein anderer Rauchab-
schnitt, der auf dem Hinweg bereits durchquert
wurde.

Mit Regerationsgerdten mit einer Einsatzzeit
von mehr als 60 min darf, nur nach ausdricklicher
Zustimmung der Brandschutzdienststelle geplant
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werden, da hier héhere Anforderungen an Ausbil-
dung und korperliche Leistungsfahigkeit bestehen.
Die theoretische Einsatzdauer dieser Gerate dient
ausschlieBlich dem sicheren Riickweg und ist nicht
fir eine langere Tatigkeit an der Schadensstelle
vorgesehen.

Bei Langzeit-Pressluftatmern sollte moglichst
aufgrund der Bedienbarkeit und Handhabung der
gleiche Geratetyp gewdhlt werden, der bei der je-
weiligen Feuerwehr (als Ein-Flaschen-Pressluftat-
mer) verwendet wird.

Fur die Rettungslotsen/Fahrer der Rettungs-
fahrzeuge sind grundsatzlich die gleichen Gerate
wie fir die Einsatzkrafte vorzuhalten. Eine Ausflh-
rung als Schlauchgerat ist moglich, um das sichere
Fahren zu unterstitzen.

Bei der Anzahl der Gerate ist die maximale Zahl
der Einsatzfunktionen (s. 0.) sowie der Bedarf an
Gerédten fir Ubungen zu beriicksichtigen. Ist ein
Einsatz Uber verschiedene Angriffswege moglich
und vorgesehen (z. B. Uber Portal oder einen wei-
teren Zugangsstollen), kdnnte eine zusatzliche
Vorhaltung an den alternativen Zugangen erfor-
derlich sein. Eine zusatzliche Reserve von 5 Ge-
raten wird empfohlen, z. B. bei einem sehr lange
andauernden Einsatz.

. Funkgerate

Falls das Notfallmanagementkonzept die Nut-
zung von Betriebsfunk fir die Einsatzkréfte vor-
sieht (siehe Kapitel 5.1), ist die Art und Anzahl
der ausschlieBlich fir die Einsatzdienste standig
betriebsbereit vorzuhaltenden Funkgerdte mit der
Brandschutzdienststelle abzustimmen. Dabei mis-
sen auch Einsatzkrafte Uber Tage berticksichtigt
werden.

Die Funkgerdte sollen fiur die Einsatzkrafte
maoglichst ohne gréBeren Schulungsaufwand zu
bedienen sein. Die fiir die Einsatzdienste vorgese-
henen Gerate sind gesondert zu kennzeichnen und
auf den fiir die Feuerwehr vorgesehenen Funkka-
nal einzustellen.

. Ausriistung auf dem Rettungsfahrzeug

Auf dem Rettungsfahrzeug nach Kapitel 5.9.3
bauseits vorzuhaltende Ausriistung ist projektspe-
zifisch abzustimmen. Typische Beispiele sind:

= Medizinische Ausristung zur Erstversorgung
von Verletzten

= Fir die Vortriebsbedingungen geeignete Trage,
z. B. Schleifkorbtrage

= Schlauchmaterial und Strahlrohre, soweit keine
Vorhaltung an den L&schwasserentnahmestel-
len vorgesehen (siehe Kapitel 6.8.2)

= Tragbares Beleuchtungsgerat
= Kleinwerkzeug

=  Atemschutznotfallset oder Ersatz-Atemschutz-
gerat fur Notfalle

= gegebenenfalls tragbare Warmebildkameras

Weitere Gerate fir technische Hilfeleistungen wie
beispielsweise Hebegerdte oder hydraulisch Ret-
tungsgerate kdnnen lageabhangig im Ereignisfall
aus Feuerwehrfahrzeugen entnommen und auf der
unter Kapitel 5.9.3 beschriebenen Transportflache
des Rettungsfahrzeuges in den Tunnel gebracht
werden.

Die bauseits zu stellende Ausriistung ist Uber
alle Bauphasen, in denen sie jeweils erforderlich ist,
vorzuhalten. Auch bei einem Wechsel des AN, bei-
spielsweise nach Rohbauende und dem Beginn der
Ausbauarbeiten, ist die durchgehende Verfligbar-
keit bauseits sicherzustellen und gegebenenfalls in
den Ausschreibungen zu beriicksichtigen.

Um den Schulungsaufwand gering zu halten, ist
bei der Gerateauswahl auf eine moéglichst ahnliche
Bedienung/Handhabung wie bei den von den Ein-
satzdiensten verwendeten Gerdten zu achten. Glei-
che Geratetypen sind zu bevorzugen.

Die erforderlichen Geratetypen und deren Vor-
haltung mussen Uber die gesamte Bauzeit, alle
Baulose sowie gegebenenfalls zeitgleiche ande-
re Tunnelbaustellen im Zustandigkeitsbereich der
Einsatzdienste moglichst einheitlich sein.

Die nicht auf dem Rettungsfahrzeug gelager-
te Ausrustung (z. B. Erfassungsmedien flr das
Personenortungssystem, Funkgerate und Sauer-
stoffselbstretter) ist an einer flr den Einsatzablauf
geeigneten, gut erreichbaren Stelle iber Tage zu
lagern. Es ist sicherzustellen, dass die Ausriistung
jederzeit vollstandig und einsatzbereit ist. Fiir die
Lagerung bietet sich beispielsweise die Baustel-
leneinsatzleitstelle oder ein separater und fiir die
Einsatzdienste gekennzeichneter Container mit
FeuerwehrschlieBung an

Alternativ kénnen in Absprache mit der Feu-
erwehr die Einsatzgeratschaften am Standort der
Feuerwehr gelagert werden, welche diese dann im
Ereignisfall zum Einsatzort bringt.

Die fachkundige Wartung und Instandhaltung
der erganzenden Ausristung erfolgen grundsatz-
lich bauseits. Alternativ kdnnen in Absprache mit
der Brandschutzdienststelle die Wartung und In-
standhaltung gegen Kosteniibernahme durch die
Feuerwehr(en) selbst durchgefiihrt werden.
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Anhang 3: Einsatzvoraussetzungen, erforderliche Ausbildung und Ausriis-

tung einer Tunnelwehr

Wenn im Ausnahmefall die Fremdrettung auf Un-
tertagebaustellen gemafB Kapitel 5.9.1 nicht durch
die offentlichen Einsatzdienste im Rahmen ihrer ge-
setzlichen Aufgaben erfolgen kann und deren Leis-
tungsfahigkeit fir die in diesem Papier beschriebenen
Anforderungen und Rahmenbedingungen auch nicht
durch erganzende MaBnahmen (z. B. Ausbildung,
Ausstattung und personelle Unterstiitzung) auf das
erforderliche Mal3 gebracht werden kann, ergibt sich
die Notwendigkeit zur Aufstellung einer Tunnelwehr.
Fur diese Tunnelwehr sind analog zu Anhang 2 in Ab-
stimmung mit der ortlich zustdndigen Brandschutz-
dienstelle die bauphasenbedingten Aufgaben und
die dafiir notwendigen Personalstarken festzulegen.

Insbesondere aus folgenden Griinden ist in der
Regel das Aufstellen einer uber die Bauzeit leistungs-
fahigen Tunnelwehr aus Baustellenbeschaftigten
nicht durchgehend zu gewahrleisten:

= bauphasenbedingte Wechsel in der Personalstruktur
(gewerkeabhangige Firmen-/Personalwechsel),

= die jeweilige personelle Besetzung der Baustelle
(Anzahl),

= fehlende Atemschutztauglichkeit des jeweils not-
wendigen Baufachpersonals,

= den Einsatz internationaler
(Sprache)

Nachunternehmer

AusschlieBlich wenn die BaustellengrdBe eine entspre-
chende Anzahl an Mitarbeitern fir die Ausfiihrung der
Bauarbeiten erfordert, mit der die Besetzung der Tun-
nelwehr fiir die einzelnen Bauphasen in der erforder-
lichen Personalstarke und Qualifikation durchgehend
sicherstellt werden kann, besteht die Moglichkeit, die
Tunnelwehr aus Baustellenbeschéftigten aufzustellen.
Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, hat auf Ver-
anlassung des Auftraggebers die Aufstellung einer
Tunnelwehr durch Dritte (z. B. externe Dienstleister)
zu erfolgen. Die jeweiligen Festlegungen sind bereits
in der Planungsphase im Notfallmanagementkonzept
zu dokumentieren.

Die Vorgaben der geltenden Feuerwehr- und Ret-
tungsdienstgesetze der Lander bleiben davon unbe-
rihrt. Die Einsatzleitung wird in der Regel weiterhin
durch die ortlich zustdndige Feuerwehr wahrgenom-
men.

Ausbildung

Die Mitglieder der Tunnelwehr miissen in der Ersten
Hilfe, der Rettung von Personen und der Brandbe-
kampfung in der Tunnelbaustelle ausgebildet sein
und Uber aktuelle Ortskenntnisse in den jeweiligen
Bauzustanden verfligen. Die Ausbildung der Tunnel-
wehr ist modular aufgebaut:

= Mitglieder der Tunnelwehr missen einen 38-stiin-
digen Grundlehrgang in Anlehnung an die Trupp-
mannausbildung Teil 1 nach Feuerwehr-Dienst-Vor-
schrift (FwDV) 2 ablegen.

= AuBerdem missen sie eine 30-stiindige Atem-
schutzausbildung in Anlehnung an die FwWDV 7 bzw.
FwDV 2 absolvieren.

= Truppfihrer missen dariiber hinaus einen 34-stiin-
digen Truppfihrerlehrgang in Anlehnung an die
Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren nach der
FwDV 2 ablegen.

Der Ausbildungsumfang ergibt sich aus Tabelle 3
+Ausbildungsverlauf und -inhalt fir Einsatzkrafte der
Tunnelwehr”. Gleichwertige landerspezifische Quali-
fikationen und Ausbildungszeiten kénnen durch die
zustandigen Stellen anerkannt werden.

Mitglieder der Tunnelwehr miissen eine 30-stiin-
dige Atemschutzausbildung in Anlehnung an die
FwDV 7 bzw. FwDV 2 absolvieren.

Fur die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und
die Zusammenarbeit der Tunnelwehr mit den o&rtli-
chen Einsatzdiensten ist ein Leiter der Tunnelwehr zu
bestellen und mit den dafiir notwendigen organisato-
rischen Aufgaben und Befugnissen zu betrauen. Vor-
aussetzung fir die Wahrnehmung dieser Aufgabe ist,
dass er Uber die Ausbildung zum Truppfihrer einer
Tunnelwehr und die Ausbildung zum Gruppenfihrer
einer Freiwilligen Feuerwehr oder eine vergleichbare
Qualifikation fir entsprechende Leitungsfunktionen
verfligt.

Zur Sicherstellung der Ortskenntnis sind Ubungen
und Begehungen der Baustelle durch die Tunnelwehr
analog Kapitel 5.9.4 abzustimmen und durchzufih-
ren. Die Truppfihrer miissen an mindestens einer Ein-
satziibung auf der jeweiligen Tunnelbaustelle in die-
ser Funktion teilnehmen.

Ausriistung

Die erforderliche Ausristung der Tunnelwehr ist ana-
log Anhang 2 vorzunehmen. Da die Tunnelwehr in der
Regel nicht auf Gerdte zur technischen Hilfeleistung
aus Feuerwehrfahrzeugen zurlckgreifen kann, sind
daflr zusatzlich Gerdte auf der Baustelle oder auf dem
Rettungsfahrzeug vorzuhalten, wie beispielsweise:

= Satz Hebekissen (mind. 25 t und 10 t Hubkraft) mit
Armaturen

= Hydraulischer Rettungssatz (Spreizer, Schere, Ret-
tungszylinder, Hydraulikaggregat)

= Halligan-Tool oder Brechwerkzeug

= Sdbelsdge

= Formholz

= Tragbare Leiter
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Tabelle 3 Ausbildungsverlauf und -inhalt fiir Einsatzkrdfte der Tunnelwehr

Feuerwehrtechnische Ausbildung (34 h)

Organisatorisches (2 h) = Lehrgangsorganisation

Einsatzgrundsitze (4 h) = \erhalten im Einsatz, Gefahren im Einsatz

Aufgaben des Truppfiihrers (4 h) = Tatigkeiten des Truppflhrers im Einsatz, Fihren des Trupps
5_:;5:::::_22'(‘::"?2&;‘;"9' Bekidmpfung von = Vorbeugender und Abwehrender Brandschutz
Herz-Lungenwiederbelegung (2 h) = HLW + AED Schulung

Posttraumatische Erlebnisse (3 h) = Stress im Einsatz, Stressbewaltigung

= mit hohen Praxisanteil

= an einer fur Brandeinsatze in Tunnelanlagen ausreichend
ausgestatteten und erfahrenen Ausbildungseinrichtung mit
realitatsnahen Brandstellen

= soweit moglich, sollten dabei die Baustellenbedingungen
berticksichtigt werden

Tunnelbrandbekéampfung (16 h)

Truppfiihrer der Tunnelwehr
(34 h; Gesamt 102 h)

Erganzender Ausbildungsinhalt fiir den

Optional: Messtechnik/Taktik = Ex-Messgerate

Leistungsnachweis (1 h) = Theoretischer und praktischer Leistungsnachweis

Atemschutzausbildung (30 h)

= Physische und psychische Belastungen beim
Atemschutzeinsatz

Belastung bei Ubungen und Einsédtzen (1 h)

Tunnelbrinde, Brandbekampfung (2 h) = Vorgehen bei Branden unter Atemschutz

Aufbau und Funktion der Gerate

Atemschutzgerite, Atemphysiologie (4 h) = Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft der Gerate

Ubungen unter Atemschutz (20 h) = Gewohnungsiibung, Belastungsiibung, Einsatziibungen
Einsatzgrundsatze (2 h) = Atemschutzgrundsatze
Leistungsnachweis (1 h) = Theoretischer und praktischer Leistungsnachweis

Feuerwehrtechnische Ausbildung (38 h)

= Verbrennungsvoraussetzungen und Verbrennungsvorgang
= Verbrennungsprodukte
Brennen und Léschen (2 h) = Brandklassen

Hauptléschwirkungen (Kihlen, Ersticken)
Loschmittel

= Personliche Schutzausriistung

= Feuerwehrleine/Stricke/Knoten

= Taktische Einheiten, Aufgaben der Mannschaft, Einsatzbefehl

= Fahrzeug und Gerate der Rettungseinheit/Gemeindefeuerwehr

= Wasserentnahme aus Hydranten, Wasserfortleitung und
Wasserabgabe

= Grundlagen Innenangriff, Verhalten in verrauchten Raumen

= Gefahren in Tunnelanlagen

Loscheinsatz (8 h)
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= Aufgaben der Mannschaft, Einsatzbefehl
= Sicheres Verhalten im technischen Hilfeleistungseinsatz
Technische Hilfeleistung (6 h) = Rettungsgrundsatz
= Arbeiten mit einfachen Geraten der technischen Hilfeleistung
= Arbeiten mit hydraulischen Rettungsgerten/Hebegeraten
= Einsatz von Rettungsgrundsatzen
R 18 h = Uberpriufung der Vitalfunktionen und Reanimationen
ettung ( ) = Transport und Lagerung von Verletzten
= Erstversorgung von Verletzungen
Sprechfunkbetrieb (1 h) = Handhabung und Bedienung der Sprechfunkgerate
Zusammenarbeit Tunnelwehr und 6rtliche = Fahrzeugkunde, Fahrzeuge der 6rtlichen Feuerwehr
Feuerwehr (1 h) = AAO, Taktik, Vorgehen
Organisatorisches (1 h) = Lehrgangsorganisation
Leistungsnachweis (1 h) = Theoretischer und praktischer Leistungsnachweis

November 2025 Seite 31 von 32



Empfehlungen zum Notfallmanagement auf Untertagebaustellen

< DAY

Danksagung

Der DAUB bedankt sich bei allen Mitgliedern des Ar-
beitskreises flr die Erarbeitung dieses Dokumentes.
Im Einzelnen haben neben den aus dem DAUB beru-
fenen Mitgliedern folgende Bauherrn, Ingenieurbiiros,
Tunnelbauunternehmen, Feuerwehren, Behérden und
Unfallversicherungstrdger an dem Dokument mitge-
arbeitet:

= BEMO Tunneling GmbH

= BG BAU

= BG RCI

= DB InfraGO AG

= Ed. Zlblin AG

* Freie und Hansestadt Hamburg

= IMM Maidl & Maidl - Beratende Ingenieure GmbH
& Co. KG

= Implenia Civil Engineering GmbH

* Landeshauptstadt Mlinchen

» Landeshauptstadt Stuttgart

= Ministerium fr Verkehr, Baden-Wirttemberg

= PORR GmbH & Co. KGaA

= Regierungsprasidium Stuttgart

= SOCOTEC Deutschland GmbH

= Stadt Frankfurt am Main

= STUVAtec GmbH

= Suva Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

= Tharinger Ministerium fiir Inneres und Kommunales

Seite 32 von 32

November 2025



	1	Einführung
	2	Anwendungsbereich
	3	Begriffsbestimmungen/Definitionen
	4	Bemessungsszenarien und akzeptiertes Restrisiko
	4.1	Bemessungsszenarien
	4.2	Akzeptiertes Restrisiko 
	5	Ereignisunabhängige Schutzmaßnahmen
	5.1	Kommunikation
	5.2	Alarmierung
	5.3	Zugangskontrolle/Personenerfassung
	5.4	Erste Hilfe
	5.5	Flucht- und Rettungswege
	5.6	Beleuchtung
	5.7	Notstromversorgung
	5.8	Funktionserhalt
	5.9	Fremdrettung
	5.9.1	Allgemeines
	5.9.2	Technische Schutzmaßnahmen – Erschließung/Zugänglichkeit
	5.9.3	Technische Schutzmaßnahmen für/in untertägige/n Arbeitsbereiche/n
	5.9.4	Organisatorische Schutzmaßnahmen
	6	Schutzmaßnahmen für das Ereignis Brand im untertägigen Arbeitsbereich
	6.1	Vermeidung einer Brandentstehung/Brandausbreitung
	6.1.1	Brandlasten und Zündquellen
	6.1.2	Brandausbreitung 
	6.1.3	Branddetektion
	6.2	Bekämpfung Entstehungsbrand
	6.3	Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Einrichtungen
	6.4	Temporäre Standsicherheit
	6.5	Begrenzung der Rauchausbreitung
	6.6	Flucht- und Rettungswege
	6.6.1	Fluchtweglänge
	6.6.2	Rettungsweglänge
	6.7	Selbstrettung
	6.7.1	Atemschutzgeräte für die Selbstrettung 
	6.7.2	Fluchtkammern
	6.7.3	Fahrzeuge zur Unterstützung der Selbstrettung
	6.8	Fremdrettung
	6.8.1	Allgemeines
	6.8.2	Löscheinrichtungen in Bereichen unter Tage
	6.8.3	Organisatorische Schutzmaßnahmen
	7	Konkretisierung von Schutzmaßnahmen für das Ereignis Brand bei konventionellem Vortrieb
	7.1	Herstellung der Bauwerksabdichtung
	7.2	Konventionelle Kleinvortriebe
	8	Konkretisierung von Schutzmaßnahmen für das Ereignis Brand bei maschinellem Vortrieb
	8.1	Brandschutztechnische Anforderungen an die TBM gemäß EN 16191
	8.2	Maschinelle Kleinvortriebe
	9	Schutzmaßnahmen bei anderen projektspezifischen Ereignissen unabhängig vom Vortriebsverfahren
	9.1	Ereignisse bei Arbeiten in Druckluft
	9.2	Ereignis Gaszutritt
	9.3	Ereignis Wasser- und Schlammeinbruch 
	9.4	Ereignis Verbruch/Nachbruch 
	10	Instandhaltung, Kontrollen und Prüfungen 
	11	Gemeinsame Begehungen
	12	Literatur
	Anhänge
	Anhang 1: Rauchschotts
	Anhang 2: Erforderliche Ausstattung und Ausbildung der öffentlichen Einsatzdienste (Feuerwehren) für den Einsatz auf Tunnelbaustellen
	Anhang 3: Einsatzvoraussetzungen, erforderliche Ausbildung und Ausrüstung einer Tunnelwehr

	Danksagung

